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ZUSAMMENFASSUNG

• Nach	dem	Inkrafttreten	des	Allgemeinen	Gleichbehandlungsgesetzes	(AGG)	im	Jahr	2006 
sind	die	Debatten	darüber	nicht	abgeflaut,	wie	der	rechtliche	Diskriminierungsschutz
in	Deutschland	verbessert	werden	sollte.	In	der	Zwischenzeit	ist	die	Landschaft	der	zivil-
gesellschaftlichen	und	staatlichen	Akteure,	die	zu	Antidiskriminierungsthemen	arbeiten 
und	sich	mit	Forderungen	und	Empfehlungen	einbringen,	dynamisch	gewachsen.

• Zivilgesellschaftliche	Akteure	und	staatliche	Stellen,	die	zu	Antidiskriminierungsthe-
men	arbeiten,	weisen	einhellig	darauf	hin,	dass	die	größten	Defizite	des	AGG	in	den 
Möglichkeiten	zur	Rechtsdurch	setzung,	den	Sanktionsregelungen	und	dem	rechtlichen 
Diskriminierungsschutz	in	den	Bereichen	staatlichen	Handelns,	Wohnraum	und	Ge-
sundheit	liegen.	Die	Akteure	wollen	erreichen,	dass	Menschen	besser	vor	Diskriminie-
rung	geschützt	sind.

• Zivilgesellschaftliche	und	staatliche	Akteure,	die	zu	Antidiskriminierungsthemen	arbei-
ten,	formulieren	seit	2006	wiederholt	Empfehlungen	zur	Weiterentwicklung	des	AGG. 
Ihre	zentralen	Reformvorschläge	knüpfen	an	Punkte	an,	die	bereits	in	der	Entstehungs-
phase	des	AGG	diskutiert	und	damals	nicht	aufgenommen	wurden.	Ein	breiter	Konsens 
besteht	über	die	Forderungen,	den	Anwendungsbereich	des	Gesetzes	auf	staatliches 
Handeln	auszuweiten,	Ausnahmeregelungen	einzuschränken,	die	Antidiskriminie-
rungsstelle	des	Bundes	zu	stärken	und	die	Möglichkeiten	zur	Rechtsdurchsetzung	zu 
verbessern,	etwa	durch	ein	Verbandsklagerecht,	längere	Fristen	und	Vereinfachungen 
in der Beweislastregelung.

• Wirtschaftsakteure	bewerten	die	vorhandenen	Regelungen	und	den	rechtlichen	Dis-
kriminierungsschutz	in	verschiedenen	Lebensbereichen	überwiegend	als	ausreichend. 
Allerdings	zeigen	sie	sich	teilweise	offen	für	die	Forderungen,	das	AGG	auf	staatliche
	Stellen	auszuweiten	und	Antidiskriminierungsberatungsstellen	auszubauen.	Im	Kern
	wollen	sie	Betriebe	vor	weiterer	Regulierung	schützen.

• Das	im	Koalitionsvertrag	von	2021	festgehaltene	Ziel	der	Ampel-Koalition,	das	AGG	zu 
novellieren,	bietet	die	bisher	größte	Gelegenheit	für	eine	grundsätzliche	Reform	seit 
Inkrafttreten	des	Gesetzes.	Bei	dem	aktuellen	Reformprozess	ist	zu	erwarten,	dass	die 
Positionen	von	zivilgesellschaftlichen	Akteuren	und	staatlichen	Stellen,	die	zu	Antidiskri-
minierung	arbeiten,	auf	der	einen	und	von	Wirtschaftsakteuren	auf	der	anderen	Seite 
teilweise	unvereinbar	sein	werden.	Entscheidend	für	den	Ausgang	des	Reformprozesses 
wird	sein,	wie	stark	die	Widerstände	von	Reformgegner*innen	sein	werden,	wie	die 
politischen	Entscheidungsträger*innen	den	Interessenskonflikt	aushandeln	und	wessen 
Interessen sie priorisieren.
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Einleitung

Das	Allgemeine	Gleichbehandlungsgesetz	(AGG)	
ist	seit	dem	Jahr	2006	das	zentrale	Regelwerk	für	
rechtlichen	Diskriminierungsschutz	in	Deutsch-
land.	Bereits	der	Gesetzgebungsprozess	war	von	
kontroversen	Debatten	dazu	begleitet,	wie	ein	An-
tidiskriminierungsgesetz	auf	Bundesebene	konkret	
ausgestaltet	sein	sollte	und	ob	es	überhaupt	eines	
Gesetzes	bedarf,	um	Menschen	wirksam	vor	Diskri-
minierung	zu	schützen.	Regelmäßig	seit	dem	Inkraft-
treten	des	AGG	fordern	zivilgesellschaftliche	Akteure	
und	staatliche	Stellen,	die	zu	Antidiskriminierung	
arbeiten	und	Betroffene	von	Diskriminierung	un-
terstützen,	das	Gesetz	zu	überarbeiten	und	Schutz-
lücken	zu	schließen.	Die	zahlreichen	Reformvorschlä-
ge	haben	sich	bisher	jedoch	nicht	in	umfassenden	
Änderungen des AGG niedergeschlagen.1

Erst mit dem Regierungswechsel im Jahr 2021 ist der 
Diskriminierungsschutz	wieder	prominent	auf	die	
bundespolitische	Agenda	gerückt:	Die	neue	Bundes-
regierung	aus	SPD,	Bündnis	90/Die	Grünen	und	FDP	
hat	im	Koalitionsvertrag	festgehalten,	dass	sie	meh-
rere	Maßnahmen	im	Bereich	Antidiskriminierung	
umsetzen	will.	Sie	will	die	Antidiskriminierungsstelle	
des	Bundes	(ADS)	stärken,	das	Netzwerk	an	zivilge-
sellschaftlichen	Antidiskriminierungsberatungsstellen	
flächendeckend	ausbauen	und	das	AGG	novellieren	
(SPD,	Bündnis	90/Die	Grünen	und	FDP	2021).	Eine	
erste Änderung des AGG beschloss der Bundestag im 
April	2022:	Die	Leitung	der	ADS	wird	künftig	für	fünf	

Jahre	vom	Bundestag	gewählt,	das	Amt	selbst	wurde	
zur	Unabhängigen	Bundesbeauftragten	für	Antidis-
kriminierung	aufgewertet	(BGBl.	I	2022,	768ff.).	Zum	
Ausbau	von	zivilgesellschaftlichen	Antidiskriminie-
rungsberatungsstellen	fördert	die	ADS	ab	Januar	
2023 Modellvorhaben.2	Weitere	Maßnahmen,	ins-
besondere	eine	umfangreiche	Reform	des	AGG,	wa-
ren	bis	Februar	2023	noch	nicht	umgesetzt. 

Ausgangspunkt	des	Forschungsprojekts	„Welches	
Antidiskriminierungsrecht	wollen	wir?	Policy	Ana-
lyse	zu	den	Debatten	um	den	rechtlichen	Diskri-
minierungsschutz	in	Deutschland“	am	Deutschen	
Zentrum	für	Integrations-	und	Migrationsforschung	
(DeZIM)	ist	die	beobachtete	Diskrepanz	zwischen	
breit	artikulierten	Reformbedarfen	und	ausbleiben-
den	tatsächlichen	Reformen	des	AGG.	Wir	möchten	
besser	verstehen,	wie	sich	die	politische	Stagnation	
im	Antidiskriminierungsrecht	erklären	lässt.	Als	einen	
relevanten	Faktor	für	politischen	Wandel	nehmen	
wir	die	Akteursstrukturen	im	Feld	unter	die	Lupe:	Wir	
analysieren,	welche	Positionen,	Interessen	und	politi-
sche	Grundüberzeugungen	unterschiedliche	Akteure	
zum	Antidiskriminierungsrecht	vertreten,	welche	
Netzwerke	existieren	und	wie	die	verschiedenen	
Akteure	strategisch	agieren,	um	ihre	Forderungen	zu	
verwirklichen.	Als	Datengrundlage	dienen	eine	Do-
kumentenanalyse,	eine	schriftliche	Onlinebefragung	
und	qualitative	Interviews	(siehe	Infokasten	Metho-
dik	und	Datengrundlage).

1.

1	 	Neben	der	Änderung	des	Verfahrens	zur	Besetzung	der	Leitung	der	Antidiskriminierungsstelle	des	Bundes	(ADS)	im	April	2022	(BGBl.	I	2022
768ff.)	wurden	vereinzelt	kleinere	Änderungen	am	AGG	vorgenommen.	Diese	standen	jeweils	im	Zusammenhang	mit	anderen	Gesetzge-
bungsprozessen,	Gesetzesänderungen	oder	der	Umsetzung	von	europäischen	Richtlinien,	knüpften	jedoch	nicht	an	die	AGG-Reformdebatte	
an	(vgl.	Gesetz	zur	Änderung	des	Betriebsrentengesetzes	und	anderer	Gesetze	vom	2.	Dezember	2006	[BGBl.	I	2006a,	2742ff.];	Gesetz	zur	
Neuregelung	des	Rechtsberatungsrechts	vom	12.	Dezember	2007	[BGBl.	I	2007,	2840ff.];	SEPA-Begleitgesetz	vom	3.	April	2013	[BGBl.	I	2013,	
610ff.];	Gesetz	zur	weiteren	Umsetzung	der	Richtlinie	[EU]	2019/1158	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	20.	Juni	2019	zur	
Vereinbarkeit	von	Beruf	und	Privatleben	für	Eltern	und	pflegende	Angehörige	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	2010/18/EU	des	Rates	vom	
19.	Dezember	2022	[BGBl.	I	2022,	2510f.]).

2	 https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-uns/zuwendungen/zuwendungen-node.html	(zuletzt	aufgerufen:	12.12.2022)
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Methodik	und	Datengrundlage
Dokumentenanalyse

Mittels	einer	Dokumentenanalyse	haben	wir	her	ausgearbeitet,	welche	Reformvorschläge	zur	Weiter-
entwicklung	des	Antidiskriminierungsrechts	(mit	Schwerpunkt	auf	das	Allgemeine	Gleichbehandlungs-
gesetz)	vorliegen,	von	welchen	Akteuren	sie	jeweils	formuliert	wurden	und	welche	Gegenpositionen	
es gibt. Die	Datenbasis	umfasst	rund	280	Publikationen	und	Dokumente	aus	den	Jahren	2005	bis	
2022.	Einbezogen	wurden	rechts-	und	sozialwissenschaftliche	Studien,	Expertisen	und	Gutachten,	Stel-
lungnahmen,	Positionspapiere,	Pressemitteilungen	und	weitere	öffentlich	zugängliche	Publikationen	
von	verschiedenen	zivilgesellschaftlichen	Organisationen,	staatlichen	(Antidiskriminierungs-)Stellen,	
Wirtschaftsverbänden	und	Gewerkschaften	sowie	parlamentarische	Drucksachen	zu	antidiskriminie-
rungsrechtlichen	Vorgängen	(d.h.	Gesetzesänderungsanträge,	kleine	und	große	Anfragen,	schriftliche	
und	mündliche	Fragen,	Ple	narprotokolle).	Die	Dokumente	wurden	einer	Inhaltsanalyse	unterzogen.	
Hierzu	haben	wir	für	konkrete	Reformvorschläge,	Gegenpositionen	sowie	Grundüberzeugungen	zum	
Antidiskriminierungsrecht	induktiv	Ober-	und	Unterkategorien	anhand	des	Datenmaterials	gebildet. 

Schriftliche	Onlinebefragung
Im	Sommer	2022	haben	wir	relevante	Akteure	aus	dem	gesamten	Bundesgebiet	dazu	befragt,	welche	
Positionen	und	Interessen	sie	aktuell	zum	Antidiskriminierungsrecht	vertreten,	wie	sie	strategisch	vor-
gehen,	damit	ihre	Interessen	Berücksichtigung	finden,	und	mit	wem	sie	zusammenarbeiten,	um	ihren	
Interessen	Gehör	zu	verschaffen.	 

Die	befragten	Akteure	wurden	auf	Basis	der	Dokumentenanalyse	identifiziert:	Zur	Teilnahme	ein-
geladen	haben	wir	diejenigen,	die	sich	in	den	letzten	Jahren	öffentlich	zum	Antidiskriminierungsrecht	
geäußert	haben,	die	potenziell	von	Reformen	betroffen	wären	oder	die	in	Politik,	Recht	oder	Wissen-
schaft	(auch)	zum	Antidiskriminierungsrecht	arbeiten.	Wenn	sich	bestimmte	Akteure	auf	Bundesebe-
ne	oder	in	einem	Bundesland	zum	Thema	geäußert	haben,	beispielsweise	in	Berlin	zur	Schaffung	des	
Landesantidiskriminierungsgesetzes	(LADG),	haben	wir	vergleichbare	Akteure	in	anderen	Bundeslän-
dern	recherchiert,	etwa	Gewerkschaften,	Arbeitgeberverbände	oder	Landespolitiker*innen.	So	haben	
wir	auch	Akteure	angeschrieben,	die	sich	bisher	nicht	öffentlich	zum	Thema	geäußert	haben,	jedoch	
eine	Position	dazu	vertreten	könnten.	Bei	Organisationen	haben	wir	–	sofern	dies	zuordenbar	war	–	
jeweils	die	Personen	angeschrieben,	die	für	die	Themen	Antidiskriminierung,	Gleichstellung,	Recht	
oder	für	politische	Kommunikation	und	Lobbyarbeit	zuständig	sind.	So	wurden	rund	650	Akteure	zur	
Teilnahme	an	der	Onlinebefragung	eingeladen.	Die	Eingeladenen	konnten	den	nichtpersonalisierten	
Befragungslink	an	Kooperationspartner*innen	weiterleiten.

Die	beantworteten	Fragebögen	von	n=186	Akteuren	fließen	in	die	Auswertungen	des	Forschungspro-
jekts	ein.	(Für	eine	ausführlichere	Beschreibung	der	teilnehmenden	Akteure	siehe	Abschnitt		4.1).

Durch die freiwillige und interessenbasierte Teilnahme ist eine	selektive	Stichprobe	entstanden,	die	im	
Unterschied	zur	gängigen	Praxis	bei	Bevölkerungsbefragungen	nicht	durch	Oversampling	ausgeglichen	
wurde.	Hierdurch	lassen	die	Antworten	keine	Rückschlüsse	auf	eine	Grundgesamtheit	zu.	Vielmehr	sind	
die Ergebnisse der Befragung als ein Meinungsbild	der	Akteure	zu	interpretieren,	die	aktuell	Positionen	
und	Interessen	zum	Antidiskriminierungsrecht	vertreten.

Für	dieses	DeZIM	Working	Paper	wurden	die	Antworten	deskriptiv	ausgewertet.	Sie	geben	Auskunft	
darüber,	wie	die	Akteure	den	rechtlichen	Diskriminierungsschutz	einschätzen	und	inwiefern	sie	ein-
zelne	Reformvorschläge	unterstützen.	Hierbei	bieten	sich	Vergleiche	zwischen	verschiedenen	Akteurs-
gruppen	an.	Die	Grafiken	ab	Abschnitt	4.2	stellen	jeweils	die	Antworten	von	Zivilgesellschaft,	staat-
lichen	(Antidiskriminierungs-)Stellen	und	Wirtschaftsakteuren	getrennt	dar.
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Im	vorliegenden	DeZIM	Working	Paper	stellen	wir	
einen	Ausschnitt	der	Ergebnisse	des	Forschungspro-
jekts	vor.	Dabei	konzentrieren	wir	uns	auf	die	Fragen,	
welche	Reformbedarfe	und	-vorschläge	1.	Akteure	
der	Zivilgesellschaft3,	2.	staatliche	Antidiskriminie-
rungsstellen	und	weitere	staatliche	Stellen,	die	zu	
Antidiskriminierungsthemen	arbeiten4,	und	3.	Wirt-
schaftsakteure5	mit	Blick	auf	das	AGG	artikulieren,	
welche	Konfliktlinien	dabei	erkennbar	sind	und	ob	
sich	Annäherungspunkte	zeigen.	Dabei	soll	aufge-
zeigt	werden,	ob	die	Positionen	der	Akteure	in	einer	
Kontinuität	stehen	oder	ob	sich	auch	Veränderungen	
ergeben haben.

Die	ausgewählten	Akteurstypen	sind	zentrale	Stake-
holder einer AGG-Reform.6	Zivilgesellschaftliche	
Akteure	vertreten	die	Interessen	derjenigen,	die	
potenziell	Diskriminierung	erleben.	Staatliche	Antidis-
kriminierungsstellen	und	weitere	staatliche	Stellen,	
die	zu	Antidiskriminierungsthemen	arbeiten,	sensibi-
lisieren	für	Diskriminierung,	unterstützen	Betroffene	
und/oder	leisten	fachpolitische	Arbeit	zum	Thema.	
Als	staatliche	Akteure	sind	sie	nicht	im	gleichen	Maß	
unabhängig	wie	zivilgesellschaftliche	Akteure,	können	
jedoch	ebenfalls	als	Interessensvertretung	der	von	

Diskriminierung	Betroffenen	verstanden	werden.	
Wirtschaftsakteure	stehen	für	die	Anliegen	derer,	
deren	Einflusssphären	vom	Anwendungsbereich	des	
AGG	umfasst	sind.	Sie	können	somit	potenziell	für	
Diskriminierung	verantwortlich	gemacht	werden,	wo-
durch ihre Interessen in einem Spannungsverhältnis 
zu	denen	der	anderen	beiden	Akteursgruppen	stehen.

Um	die	Frage	zu	beantworten,	ob	die	Haltungen	der	
Akteure	zu	einer	AGG-Reform	über	den	Zeitverlauf	
stabil	geblieben	sind	oder	sich	gewandelt	haben,	stel-
len	wir	zunächst	auf	Basis	der	Dokumentenanalyse	
in Abschnitt	2	dar,	von	welchen	Debatten	der	Entste-
hungsprozess	des	AGG	begleitet	war.	Anschließend	
zeigen	wir	in	Abschnitt	3	auf,	wie	sich	die	Debatten	
zum	rechtlichen	Diskriminierungsschutz	seit	2006	
entwickelt	haben.	Auch	dieser	Abschnitt	basiert	auf	
der	Dokumentenanalyse	und	ist	um	Auszüge	aus	den	
qualitativen	Interviews	ergänzt.	Auf	Grundlage	der	
Daten	aus	der	schriftlichen	Onlinebefragung		stellen	
wir in Abschnitt	4	quantifizierend	dar,	welche	Posi-
tionen	die	Akteure	aktuell	vertreten.	Abschließend	
erfolgt	eine	Diskussion	der	Befunde	und	ein	Ausblick,	
was	diese	für	das	Reformvorhaben	der	Ampel-Koali-
tion	bedeuten.

3	 	Zur	Zivilgesellschaft	zählen	hier	Selbstorganisationen	von	diskriminierungsvulnerablen	Gruppen	einschließlich	Religionsgemeinschaften,	
zivilgesellschaftliche	Antidiskriminierungsstellen	und	weitere	zivilgesellschaftliche	Organisationen,	die	in	unterschiedlicher	Weise	Berührun-
gen	zur	Antidiskriminierungsthemen	haben	(z.B.	als	Koordinationsstelle	eines	Antidiskriminierungsnetzwerks,	als	Migrationsberatung,	in	 
der	Sensibilisierungsarbeit	oder	im	Rahmen	von	strategischer	Prozessführung).

4	 	Zu	staatlichen	(Antidiskriminierungs-)Stellen	zählen	hier	in	erster	Linie	die	ADS,	Landesantidiskriminierungsstellen	und	kommunale	Anti-
diskriminierungsberatungsstellen.	Es	existieren	jedoch	nicht	flächendeckend	staatliche	Antidiskriminierungsstellen,	so	dass	in	einigen	
Bundesländern	und	Regionen	andere	Landesministerien,	Behörden	und	Beauftragte	Verantwortlichkeiten	zu	Antidiskriminierungsthemen	
übernehmen.	Diese	sind	mit	„staatlichen	(Antidiskriminierungs-)Stellen“	mit	gemeint.

5	 	Zu	Wirtschaftsakteuren	zählen	hier	in	erster	Linie	Wirtschaftsverbände	auf	Bundesebene,	die	die	Interessen	von	Betrieben	vertreten.
6	 	Als	weitere	relevante	Akteure,	die	sich	ebenfalls	in	die	Debatte	zum	rechtlichen	Diskriminierungsschutz	einbringen,	sind	politische	Parteien	

und	ihre	Abgeordneten,	Gewerkschaften,	Rechts-	und	Sozialwissenschaftler*innen	(vereinzelt	Wirtschaftswissenschaftler*innen)	 
und	Anwält*innen,	die	zu	Diskriminierungsfällen	arbeiten,	zu	nennen.	Auf	diese	Akteure	gehen	wir	in	dem	vorliegenden	DeZIM	Working	
Paper	jedoch	nicht	gesondert	ein.

Qualitative	Interviews
Im	Zeitraum	von	Januar	bis	November	2022	führten	wir	qualitative	Interviews	mit	elf	Akteuren	aus 
Politik,	Zivilgesellschaft,	Wirtschaft,	staatlichen	Stellen	und	Gewerkschaft,	die	sich	in	den	letzten	Jah-
ren	im	Bereich	des	rechtlichen	Diskriminierungsschutzes	engagiert	haben	oder	die	von	Reformen	im	
Antidiskriminierungsrecht	betroffen	waren.	Die	Interviews	zielten	darauf	ab,	ein	vertieftes	Verständnis	
für	Positionen,	Interessen,	Handlungsstrategien	und	relevante	Kooperationen	zur	Weiterentwicklung	
des	Antidiskriminierungsrechts	zu	gewinnen.	Die	Auswertung	der	Interviewprotokolle	und	Transkripte	
erfolgt als strukturierte	Inhaltsanalyse	und	war	bei	Redaktionsschluss	noch	nicht	abgeschlossen.	In	
diesem	DeZIM	Working	Paper	sind	einzelne	Auszüge	aus	den	qualitativen	Interviews	enthalten,	um	
Ergebnisse	aus	der	Dokumentenanalyse	und	der	Onlinebefragung	zu	illustrieren	oder	zu	untermauern.	
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Das	Allgemeine	Gleichbehandlungsgesetz	(AGG)
Das	Allgemeine	Gleichbehandlungsgesetz	(AGG)	ist	seit	dem	Jahr	2006	das	zentrale	Regelwerk	für	
rechtlichen	Diskriminierungsschutz	in	Deutschland	auf	Bundesebene.

Geschützte	Kategorien
Das	AGG	verbietet	Diskriminierungen,	die	an	eine	oder	mehrere	der	in	§1	AGG	genannten	Kategorien	
anknüpfen:	„Ziel	des	Gesetzes	ist,	Benachteiligungen	aus	Gründen	der	Rasse	oder	wegen	der	ethni-
schen	Herkunft,	des	Geschlechts,	der	Religion	oder	Weltanschauung,	einer	Behinderung,	des	Alters	
oder	der	sexuellen	Identität	zu	verhindern	oder	zu	beseitigen.“	

Lebensbereiche
Der	Anwendungsbereich	des	AGG	umfasst	laut	§2	Abs.	1	AGG	die	Lebensbereiche	Arbeit	und	
	Beschäftigung,	den	Zugang	zu	Gütern	und	Dienstleistungen	einschließlich	Wohnraum	sowie	Sozial-
schutz	und	Bildung.	Da	Bildung	Ländersache	ist	und	im	AGG	auch	auf	die	Benachteiligungsverbote	der	
Sozialgesetzbücher	(§33c	SGB	I;	§19a	SGB	IV)	verwiesen	wird,	ist	das	AGG	jedoch	nicht	unmittelbar	auf	
die	Bereiche	Sozialschutz	und	Bildung	anwendbar.	Das	AGG	ist	als	zivilrechtliches	Gesetz	ausgestaltet,	
was	bedeutet,	dass	es	Rechtsansprüche	zwischen	Privaten	regelt	–	staatliches	Handeln	umfasst	es	nicht.

Diskriminierungsverständnis
Im	AGG	selbst	wird	durchgehend	der	Begriff	„Benachteiligung“	verwendet,	und	nicht	„Diskriminie-
rung“,	wobei	im	ersten	Satz	der	Gesetzesbegründung	auf	den	„Schutz	aller	Menschen	vor	Diskri-
minierungen“	Bezug	genommen	wird	(BT-Drucksache	16/1780).	Das	AGG	verbietet	mittelbare	und	
unmittelbare	Benachteiligungen,	(sexuelle)	Belästigung	und	die	Anweisung	zur	Benachteiligung.	
Benachteiligungen	sind	dann	vom	Benachteiligungsverbot	des	AGG	ausgenommen	(und	somit	kei-
ne	rechtlich	verbotene	Diskriminierung),	wenn	es	zulässige	Gründe	für	sie	gibt.	Zur	Konkretisierung	
dieser	zulässigen	Gründe	sind	im	AGG	verschiedene	Ausnahmeregelungen	aufgeführt	(„Rechtferti-
gungsgründe“).	Demnach	können	Benachteiligungen	u.a.	zulässig	sein	bei	besonderen	beruflichen	
Anforderungen	(§8	AGG),	bei	konfessionellen	Arbeitgeber*innen	(§9	AGG)	oder	bei	der	Kalkulation	
von	Versicherungsbeiträgen,	die	unter	bestimmten	Voraussetzungen	an	das	Alter,	eine	Behinderung,	
die	Religion	oder	die	sexuelle	Identität	anknüpfen	dürfen	(§20	Abs.	2	AGG).	

Rechtsdurchsetzung	und	Rechtsfolgen
Personen,	die	eine	nach	dem	AGG	verbotene	Diskriminierung	erlebt	haben,	haben	Anspruch	auf	
	Unterlassung,	Schadensersatz	und	Entschädigung.	Ihre	Ansprüche	müssen	sie	innerhalb	einer	Frist	
von	zwei	Monaten	individuell	geltend	machen	(§15	Abs.	4	AGG	und	§21	Abs.	5	AGG).	Das	AGG	ent-
hält	eine	Beweislasterleichterung,	so	dass	Betroffene	–	anders	als	in	weiten	Teilen	des	Zivilrechts	–	
die	Diskriminierung	nicht	vollständig	nachweisen	müssen.	Vielmehr	genügt	der	Nachweis	von	Indizi-
en,	die	eine	verbotene	Benachteiligung	vermuten	lassen.	Im	nächsten	Schritt	muss	dann	die	beklagte	
Partei	nachweisen,	dass	sie	nicht	diskriminiert	hat	(§22	AGG).	Zudem	können	Antidiskriminierungs-
verbände	bei	Diskriminierungsfällen	vor	Gericht	als	Beistände	auftreten	(§23	AGG).

Schaffung	der	Antidiskriminierungsstelle	des	Bundes	(ADS)
Das	AGG	ist	die	gesetzliche	Grundlage	zur	Schaffung	der	ADS,	welche	beim	Bundesministerium	für	
Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	(BMFSFJ)	angesiedelt	ist.	Im	AGG	ist	geregelt,	dass	es	die	Auf-
gaben	der	ADS	sind,	Personen,	die	sich	diskriminiert	fühlen,	durch	Beratung	zu	unterstützen,	Öffent-
lichkeitsarbeit	zu	betreiben,	Maßnahmen	zur	Verhinderung	von	Diskriminierung	umzusetzen	und	
wissenschaftliche	Untersuchungen	zu	Diskriminierung	durchzuführen	und	zu	fördern	(§27	AGG).	
Das	Beratungsmandat	der	ADS	umfasst	rechtliche	Erstberatung	und	die	Möglichkeit	zur		gütlichen	
Einigung.	Darüber	hinaus	gehende	Unterstützung,	z.B.	vor	Gericht,	gehören	nicht	zum	Mandat.	
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Debatten zum Entstehungsprozess des Antidiskriminierungsgesetzes

Mit der Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes	(AGG)	im	Jahr	2006	setzte	der	
Gesetzgeber	vier	europäische	Antidiskriminierungs-
richtlinien	in	deutsches	Recht	um	(Antirassismus-
richtlinie	2000/43/EG,	Rahmenrichtlinie	Beschäfti-
gung	2000/78/EG,	Gender-Richtlinie	2002/73/EG,	 
Gleichbehandlungsrichtlinie	2004/113/EG).	Be-
reits	Ende	2001,	unter	der	damaligen	rot-grünen	
Bundesregierung,	startete	das	Bundesministerium	
für	Justiz	(BMJ)	eine	Initiative	zur	Schaffung	eines	
zivilrechtlichen	Antidiskriminierungsgesetzes.	Diese	
wurde vor allem aufgrund von Vorbehalten seitens 
Kirchen,	Wirtschafts-	und	Vermieterverbänden	und	
der	fehlenden	Zeit	zur	Erarbeitung	eines	Kompromis-
ses	nicht	mehr	in	der	Legislaturperiode,	welche	im	
Oktober	2002	endete,	abgeschlossen	(BT-Plenarpro-
tokoll	14/238).	Nach	der	Wiederwahl	der	rot-grünen	
Bundesregierung	brachten	die	Bundestagsfraktionen	
von	SPD	und	Bündnis	90/Die	Grünen	im	Dezember	
2004	einen	neuen	Gesetzentwurf	für	ein	Antidis-
kriminierungsgesetz	ein	(BT-Drucksache	15/4538).	
Da	der	Bundesrat,	in	dem	die	CDU/CSU-regierten	
Landesregierungen	bereits	die	Mehrheit	hatten,	
den	Gesetzentwurf	ablehnte	und	im	Herbst	2005	
bereits	vorgezogene	Neuwahlen	anstanden,	konnte	
das	Gesetzesvorhaben	wieder	nicht	in	der	laufenden	
Legislaturperiode	abgeschlossen	werden.	Nachdem	
aufgrund	der	verzögerten	Umsetzung	der	europäi-
schen	Richtlinien	inzwischen	Strafzahlungen	drohten,	
brachte	die	Bundesregierung	der	großen	Koalition	
schließlich	unter	Federführung	des	BMJ	im	Mai	2006	
einen	überarbeiteten	Gesetzentwurf	für	ein	Allge-
meines	Gleichbehandlungsgesetz	ein,	der	Bundestag	
und Bundesrat diesmal ungehindert passierte und im 
August	2006	in	Kraft	trat	(BGBl.	I	2006,	1897ff.).	

Der	politische	Willensbildungsprozess	hin	zum	
AGG	war	von	kontroversen	Debatten	und	starken	
Vorbehalten begleitet. Bereits während des vorhe-

rigen,	nicht	erfolgreich	abgeschlossenen	Gesetzge-
bungsprozesses	im	Jahr	2005	wurden	verschiedene	
Verbände	und	Interessensvertretungen	dazu	aufge-
fordert,	Stellungnahmen	zum	Entwurf	für	ein	Anti-
diskriminierungsgesetz	(ADG-E)	einzureichen.	

Kritik	am	Gesetzesvorhaben	formulierten insbe-
sondere	Wirtschaftsverbände	und	Vertretende	der	
Anwaltschaft7 sowie	die	Bundestagsfraktionen	der	
CDU/CSU	(vgl.	BT-Drucksache	15/5019)	und	der	FDP	
(vgl.	BT-Drucksache	15/5755)	und	die	entsprechend	
regierten	Landesregierungen	(z.B.	BR-Plenarproto-
koll	813).	Unterstützung	erhielten	die	Kritiker*innen	
außerdem	von	Stimmen	aus	der	Zivilrechtswissen-
schaft,	die	Diskriminierungsverbote	im	Privatrecht	
teils	vehement	ablehnten	(Säcker	2002;	Picker	2003;	
Philipp	2006).

Die	zentralen	Kritikpunkte	an	dem	geplanten	Antidis-
kriminierungsgesetz,	die	auch	Wirtschaftsverbände	
sehr	einheitlich	formulierten,	lassen	sich	wie	folgt	
zusammenfassen:

• Die	in	dem	Gesetzentwurf	enthaltenen	Re-
gelungen	stellten	einen	unzulässigen	Eingriff	
in	die	Vertragsfreiheit	von	Privaten	dar und 
damit	eine	„Aushöhlung	elementarer	Frei-
heitsrechte“	(Arbeitsgemeinschaft	Selbstän-
diger	Unternehmer	2005). 

• Durch	das	Gesetz	seien	mehr	Bürokratie	und	
entsprechend	hohe	wirtschaftliche	Kosten	zu	
erwarten. Insbesondere die Beweislasterleich-
terung	führe	zu	einem	hohen	Dokumentati-
onsaufwand	für	Unternehmen,	da	diese	darauf	
vorbereitet	sein	müssten,	bei	eventuellen	(auch	
unzutreffenden)	Diskriminierungsvorwürfen	zu	
belegen,	dass	sie	nicht	diskriminiert	haben	(Bun-
desverband	der	Freien	Berufe	2005).

2.

7	 	Die	Positionen	der	Kritiker*innen	eines	Antidiskriminierungsgesetzes	lassen	sich	u.a.	in	den	folgenden	schriftlichen	Stellungnahmen	zum	
ADG-E	nachvollziehen:	Arbeitsgemeinschaft	Selbständiger	Unternehmer	2005,	BAVC	–	Die	Chemie-Arbeitgeber	und	Verband	der	Chemi-
schen	Industrie	2005,	Bundesverband	der	Freien	Berufe	2005,	Bundesvereinigung	der	Deutschen	Arbeitgeberverbände	2005,	Deutscher	An-
waltverein	2005,	Deutscher	Hotel-	und	Gaststättenverband	2005,	Deutscher	Industrie-	und	Handelskammertag	2005,	GdW	Bundesverband	
deutscher	Wohnungs-	und	Immobilienunternehmen	2005,	Hauptverband	des	Deutschen	Einzelhandels	2005,	Haus	&	Grund	Deutschland	
2005,	Zentralverband	des	Deutschen	Handwerks	2005.	Die	Stellungnahmen	aller	einbezogenen	Verbände	sind	dokumentiert	und	abrufbar	
unter:	https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/ls/bae/wissen/antidiskriminierungsrecht/allgemeines-gleichbehandlungsgesetz/index.html	 
(zuletzt	aufgerufen:	21.12.2022).
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• Das	Gesetz	berge	ein	hohes	Missbrauchspoten-
zial. Insbesondere drohe eine Klageflut,	da	es	
Anreize	dazu	schaffe,	dass	Personen	und	Verbän-
de	geschäftsmäßig	mit	Antidiskriminierungsfäl-
len	Entschädigungen	erwirtschaften,	vergleich-
bar	mit	Abmahnvereinen	im	Wettbewerbsrecht	
(GdW	Bundesverband	deutscher	Wohnungs-	
und	Immobilienunternehmen	2005).	Hiermit	
zusammenhängend	wurde	auch	die	Befürchtung	
formuliert,	dass	Gerichte	überlastet	werden	
könnten	(Haus	&	Grund	Deutschland	2005). 

• Elemente	des	Gesetzes	stellten	einen	„System-
bruch	gegenüber	den	gewachsenen	Strukturen	
des	deutschen	Rechts“	dar	und	stünden	nicht	
im	Einklang	mit	der	deutschen	Rechtsordnung 
(BAVC	–	Die	Chemie-Arbeitgeber	und	Verband	
der	Chemischen	Industrie	2005).	Diese	Kritik	
bezog	sich	insbesondere	auf	die	Beweislaster-
leichterung sowie die im ADG-E noch vorge-
sehenen	Regelungen	zum	Anspruch	auf	einen	
Vertragsschluss	im	zivilrechtlichen	Abschnitt,	
zur	verschuldensunabhängigen	Haftung	bei	
Diskriminierung	durch	Dritte	(z.B.	beim	Einsatz	
von	Makler*innen	bei	Wohnungsvermietungen)	
und	zur	Prozessstandschaft,	durch	die	Verbän-
de	im	Namen	von	Betroffenen	klagen	könnten		
(Bundesverband	der	Freien	Berufe	2005).	Damit	
zusammenhängend	wurde	eine	hohe	Rechts-
unsicherheit	prognostiziert,	da	neue,	bisher	
unbestimmte	Rechtsbegriffe	eingeführt	wür-
den	(z.B.	bei	den	Anforderungen	an	zulässige	
unterschiedliche	Behandlung),	das	Verhältnis	
zu	anderen	Gesetzen	und	Vorschriften	unklar	
bleibe	und	dies	viele	Rechtsstreitigkeiten	zur	
Folge	haben	werde	(Deutscher	Industrie-	und	
Handelskammertag	2005). 

• Vor dem Hintergrund dieser Vorbehalte for-
derten	die	Kritiker*innen,	dass	das	neue	bun-
desdeutsche	Gesetz	nicht	über	europäische	
Vorgaben hinausgehen sollte. Im Widerspruch 
zu	der	geforderten	„1:1-Umsetzung“	der	euro-
päischen	Richtlinien	sahen	sie	insbesondere,	

dass	der	ADG-E-Abschnitt	zu	Gütern	und	Dienst-
leistungen	neben	den	Diskriminierungskatego-
rien	„Rasse”/ethnische	Herkunft	und	Geschlecht	
auch	die	Kategorien	Behinderung,	Alter,	sexuelle	
Identität	und	Religion	umfasst	(zumindest	für	
Massengeschäfte8),	ohne	dass	dies	in	den	euro-
päischen Richtlinien so vorgeschrieben ist.

Neben	den	genannten	Kritikpunkten,	die	sich	auf	
einzelne	Regelungen	oder	erwartete	unerwünschte	
Folgen	des	Gesetzes	bezogen,	teilten	die	Kritiker*in-
nen	des	Gesetzentwurfs	eine	Grundüberzeugung:	
(Einfach-)Gesetzliche	Diskriminierungsverbote	seien	
nicht	notwendig.	Sie	nahmen	Diskriminierung	ins-
gesamt	nicht	als	gesellschaftlich	relevantes	Thema	
wahr,	wie	folgende	Zitate	aus	schriftlichen	Stellung-
nahmen veranschaulichen:

Der BDI hält das Gesetzgebungsvorhaben für 
entbehrlich. Es gibt in Deutschland kein massives 
Diskriminierungsproblem, wohl aber leider ein 
gravierendes Problem der Massenarbeitslosigkeit 
und Schwierigkeiten der öffentlichen Haushalte. 
(Bundesverband der Deutschen Industrie 2005) 

Die Deutschen Arbeitgeber sind gegen jede Form 
von Diskriminierung. Diskriminierung darf in 
unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Diskri-
minierungen sind auch kein Problem der betrieb-
lichen Wirklichkeit. Sie sind im deutschen Recht 
seit langer Zeit verboten. […] Die Antidiskriminie-
rungs-Richtlinien der EU, die mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf umgesetzt werden sollen, wa-
ren und sind aus diesem Grund für Deutschland 
überflüssig. (Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände 2005)
 

Dieser	Annahme	folgend	interpretierten	Kritiker*in-
nen	den	Erlass	entsprechender	Gesetze	auch	als	
Generalverdacht gegen die vom Anwendungsbereich 
umfassten	Branchen	und	warnten	davor,	dass	ein	
„Klima	des	Misstrauens	und	argwöhnischer	gegen-
seitiger	Kontrolle“	geschaffen	werde	(Bundesverband	
der	Freien	Berufe	2005).

8	 	Als	sogenannte	Massengeschäfte	werden	zivilrechtliche	Schuldverhältnisse	bezeichnet,	die	„typischerweise	ohne	Ansehen	der	Person	 
zu	vergleichbaren	Bedingungen	in	einer	Vielzahl	von	Fällen	zustande	kommen“	(§19	Abs.	1	S.	1	AGG),	z.B.	bei	Einkäufen	im	Supermarkt,	
	Restaurantbesuchen	oder	bei	der	Beförderung	im	öffentlichen	Personen-	und	Nahverkehr.	
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Aus	den	hier	nachgezeichneten	Positionen	und	
Grund	überzeugungen	der	Kritiker*innen	des	Gesetz-
entwurfs	lässt	sich	deutlich	erkennen,	dass	sie	nicht	
nur	einzelne	Regelungen	ablehnten	oder	modifizie-
ren	wollten,	sondern	die	Sinnhaftigkeit	des	Gesetzes	
insgesamt infrage stellten. Sie verfolgten somit das 
Ziel,	die	Reichweite	des	Gesetzes	–	dessen	Umset-
zung	sich	aufgrund	der	europäischen	Verpflichtungen	
nicht	komplett	aufhalten	ließ	–	so	weit	wie	möglich	
einzuschränken.

Unterstützung	erhielt	das	Gesetzesvorhaben	von 
Selbstorganisationen	verschiedener	diskriminie-
rungsvulnerabler	Gruppen,	weiteren	zivilgesellschaft-
lichen	Akteuren	der	Antidiskriminierungsarbeit,	
Gewerkschaften,	Mieter*innenvereinen	und	von	
einzelnen	staatlichen	Stellen,9 die in Stellungnahmen 
einbezogen	waren.	Diese	Akteure	begrüßten	das	
Gesetzesvorhaben	einhellig	und	sahen	darin	eine	
Chance,	Betroffene	von	Diskriminierung	zu	stärken.10 

Gleichwohl	bemängelten	sie,	dass	im	damaligen	
Gesetzentwurf	kein	Verbandsklagerecht	für	An-
tidiskriminierungsverbände	enthalten	war,	dass	
der öffentlich-rechtliche	Bereich nicht von dem 
Gesetzentwurf	umfasst	war	und	die	Antidiskriminie-
rungsstelle	des	Bundes	(ADS)	in	ihrer	Konstruktion	
und	ohne	eigenes	Klagerecht	zu	schwach	sei,	um	ihre	
Aufgaben	wirksam	erfüllen	zu	können.	Insbesondere	
Selbstorganisationen	zu	den	Diskriminierungskatego-
rien	Behinderung	und	sexuelle	Identität	kritisierten,	
dass	die	verschiedenen	Diskriminierungskategorien	
ein unterschiedliches	Schutzniveau	hätten	und	
die	von	ihnen	vertretenen	Gruppen	im	Zugang	zu	
Gütern	und	Dienstleistungen	nur	bei	sogenannten	
Massengeschäften	geschützt	seien.	Darüber	hinaus	
wurde	bemängelt,	dass	weitere	Diskriminierungs-

kategorien	wie	wirtschaftlicher	und	sozialer	Status,	
Sprache	oder	Staatsangehörigkeit	fehlten.	Auch	die	
verschiedenen Ausnahmeregelungen	identifizierten	
die	Befürworter*innen	als	Lücken	im	Diskriminie-
rungsschutz	(Deutscher	Frauenrat	2005;	Lesben-	und	
Schwulenverband	in	Deutschland	2005;	Verband	
binationaler	Familien	und	Partnerschaften	2005;	Ver-
braucherzentrale	Bundesverband	2005).

Eine	abweichende	Position	vertraten	hierbei	Vertre-
ter*innen	von	Kirchen	und	kirchlichen	Wohlfahrts-
verbänden11.	Sie	begrüßten	den	Entwurf	für	ein	
Antidiskriminierungsgesetz	ebenfalls	grundsätzlich,	
sprachen	sich	jedoch	für	stärkere	Ausnahmerege-
lungen	für	kirchliche	Arbeitgeber*innen	aus,	als	im	
Gesetzentwurf	vorgesehen	waren.

Die	Befürworter*innen	des	Gesetzentwurfs	teilten	
die	Grundüberzeugung,	dass	Diskriminierung	ein	
gesellschaftlich	relevantes	Problem	ist.	Dies	unter-
mauerten	sie	mehrfach	durch	Beispiele	typischer	
Diskriminierungssituationen	oder	durch	von	Selbstor-
ganisationen	erstellten	Dokumentationen	(Büro	ge-
gen	Altersdiskriminierung	2005;	Türkische	Gemeinde	
in	Deutschland	2005;	Zentralrat	Deutscher	Sinti	und	
Roma	2005).

Es	ist	erkennbar,	dass	die	Positionen	und	Interessen	
von	Wirtschaftsverbänden	und	Vertretenden	der	
Anwaltschaft	einerseits	und	die	von	Selbstorganisati-
onen,	Gewerkschaften,	Mietervereinen	und	weiteren	
zivilgesellschaftlichen	Akteuren	der	Antidiskriminie-
rungsarbeit	andererseits	bereits	zur	Zeit	der	Genese	
des	AGG	in	einem	starken	Spannungsverhältnis	
zueinander	standen.	Während	Erstere	den	Sinn	und	
Zweck	des	Gesetzesvorhabens	grundsätzlich	infrage	

9	 	Die	Ausländerbeauftragte	des	Landes	Brandenburg	(2005)	hat	beispielsweise	eine	den	Gesetzentwurf	unterstützende	Stellungnahme	ver-
fasst. 

10	 Die	Positionen	der	Befürworter*innen	lassen	sich	u.a.	in	folgenden	Stellungnahmen	nachlesen:	Büro	gegen	Altersdiskriminierung	2005; 
	 Bundesarbeitsgemeinschaft	der	Senioren-Organisationen	2005;	Deutscher	Frauenrat	2005;	Deutscher	Gewerkschaftsbund	2005;	Deutscher		
	 Verein	der	Blinden	und	Sehbehinderten	in	Studium	und	Beruf	2005;	Deutscher	Juristinnenbund	2005;	Deutscher	Mieterbund	2005;	DITIB	–	
	 Türkisch-Islamische	Union	der	Anstalt	für	Religion	2005;	Forum	behinderter	Juristinnen	und	Juristen	2005;	Landeszentrum	für	Zuwanderung		
	 NRW	2005;	Leben	ohne	Rassismus	–	Netzwerk	der	Antidiskriminierungsbüros	in	NRW	2005;	Lesben-	und	Schwulenverband	in	Deutschland		
	 2005;	Paritätischer	Wohlfahrtsverband	–	Gesamtverband	e.V.	2005;	Türkische	Gemeinde	in	Deutschland	2005;	Vereinte	Dienstleistungs-		
	 gewerkschaft	2005;	Verband	binationaler	Familien	und	Partnerschaften	2005;	Verbraucherzentrale	Bundesverband	2005;	Zentralrat	
	 Deutscher	Sinti	und	Roma	2005.	Die	Stellungnahmen	aller	einbezogenen	Verbände	sind	dokumentiert	unter:	https://www.rewi.hu-berlin.	
	 de/de/lf/ls/bae/wissen/antidiskriminierungsrecht/allgemeines-gleichbehandlungsgesetz/index.html	(zuletzt	aufgerufen:	21.12.2022).		

11	 Siehe	gemeinsame	Stellungnahme	des	Kommissariats	der	deutschen	Bischöfe,	der	Bevollmächtigten	des	Rates	der	Evangelischen	Kirche	in		
	 Deutschland,	des	Deutschen	Caritasverbands	und	des	Diakonischen	Werks	(2005).
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stellten	und	eine	Beschränkung	auf	das	durch	die	
europäischen Richtlinien vorgeschriebene Minimum 
forderten,	ging	der	Entwurf	Letzteren	nicht	weit	
genug.	Erstere	beriefen	sich	primär	auf	die	zu	schüt-
zenden	Interessen	von	Unternehmen	sowie	den	Er-
halt	der	rechtlichen	Ordnung,	während	Letztere	den	
Schutz	von	Betroffenen	von	Diskriminierung	in	den	
Mittelpunkt	ihrer	Argumentation	stellten.

Ein Vergleich des Ende 2004 eingebrachten ADG-E 
(BT-Drucksache	15/4538)	und	des	im	Sommer	2006	
verabschiedeten	AGG	(BGBl.	I	2006,	1897ff.)	verdeut-
licht,	dass	viele	der	Forderungen	der	Wirtschafts-
verbände	und	Vertretenden	der	Anwaltschaft	im	
schließlich	verabschiedeten	Gesetz	enthalten	sind.	
Konkret	wurden	die	Ausnahmeregelungen	um	wei-
tere	Ausnahmen	für	die	Vermietung	von	Wohnraum	
ergänzt,	die	Frist	zur	Geltendmachung	von	Ansprü-
chen	von	sechs	auf	zwei	Monate	verkürzt	sowie	

die	Prozessstandschaft,	der	Haftungsanspruch	bei	
Diskriminierung	durch	Dritte	und	der	Anspruch	auf	
Vertragsschluss	im	Zugang	zu	Gütern	und	Dienstleis-
tungen	gestrichen.	Keine	Berücksichtigung	fanden	
hingegen	die	Forderungen	der	Befürworter*innen	
des	Gesetzentwurfs,	die	von	ihnen	identifizierten	
Schwachstellen	auszubessern.

Auch	wenn	die	Befürworter*innen	eines	Antidis-
kriminierungsgesetzes	die	Schaffung	des	AGG	
grundsätzlich	positiv	und	als	„Signal	zur	Etablierung	
einer	Antidiskriminierungskultur“	bewerteten	(An-
tidiskriminierungsverband	Deutschland	2007),	blieb	
das AGG an vielen Stellen hinter ihren Erwartungen 
zurück.	Als	Konsequenz	knüpften	die	Befürworter*in-
nen	in	den	Folgejahren	an	die	mit	dem	AGG	nicht	
verwirklichten	Forderungen	an.	Einen	Überblick	über	
ihre	zentralen	Reformvorschläge	gibt	der	folgende	
Abschnitt.
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Debatten zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in den Jahren 2006 bis 
2022: Ergebnisse der Dokumentenanalyse

Seit	Inkrafttreten	des	Allgemeinen	Gleichbehand-
lungsgesetzes	(AGG)	wurden	immer	wieder	Forde-
rungen	und	Empfehlungen	zu	dessen	Weiterent-
wicklung	formuliert.	In	diesem	Abschnitt	stellen	wir	
dar,	welche	Akteure	seit	2006	Reformvorschläge	
formuliert	haben	(3.1),	zu	welchen	Anlässen	sie	diese	
artikuliert	haben	(3.2)	und	welches	die	zentralen	Re-
formvorschläge	waren	(3.3).	Abschließend	beschrei-
ben	wir	die	Gegenpositionen	zu	den	Reformvorschlä-
gen	(3.4).

3.1 Wer	bringt	Reformvorschläge	ein?

Eine	relevante	politische	Rahmenbedingung	seit	
2006	war,	dass	die	CDU/CSU	die	Bundesregierung	bis	
2021	durchgehend	führte,	überwiegend	in	großen	
Koalitionen	mit	der	SPD,	zwischen	2009	und	2013	
gemeinsam mit der FDP. Da die Union bereits in der 
Entstehungsphase	des	AGG	nicht	als	Fürsprecherin	
eines	starken	Antidiskriminierungsgesetzes	auftrat	
(siehe	Abschnitt	2)	und	das	AGG	selbst	bereits	den	
Kompromiss	einer	großen	Koalition	darstellt,	war	
nicht	zu	erwarten,	dass	die	Bundesregierung	eine	Re-
form	des	Gesetzes	initiieren	würde.

Reformvorschläge	zur	Weiterentwicklung	des	AGG	
finden	sich	seit	2006	in	Veröffentlichungen	verschie-
dener	zivilgesellschaftlicher	Akteure,	wissenschaft-
lichen	Studien,	(jeweils	abgelehnten)	Anträgen	der	
Oppositionsfraktionen	von	Bündnis	90/Die	Grünen	
und	der	Linkspartei	im	Bundestag	sowie	in	einzel-
nen	(ebenfalls	jeweils	abgelehnten)	Initiativen	von	
Landesregierungen	im	Bundesrat.	Besonders	detail-
liert	sind	die	von	der	Antidiskriminierungsstelle	des	
Bundes	(ADS)	in	Auftrag	gegebene	Evaluation	des	
AGG	(Berghahn	et	al.	2016)	und	weitere	ausführliche	
Publikationen	zu	AGG-Novellierungsbedarfen	von	Ex-
pert*innen	im	Antidiskriminierungsrecht,	die	auch	an	

der	Evaluation	mitgewirkt	haben	(Egenberger	2015;	
Liebscher	&	Klose	2014).

Insgesamt	nahm	die	Zahl	der	staatlichen	und	zivilge-
sellschaftlichen	Akteure,	die	zu	Antidiskriminierungs-
themen	arbeiten,	ab	2006	zu	und	das	Feld	hat	sich	
seitdem	dynamisch	weiterentwickelt.	Im	Folgenden	
wird	diese	Entwicklung	skizziert	und	herausgearbei-
tet,	welche	staatlichen	und	zivilgesellschaftlichen	Ak-
teure	sich	in	die	Reformdebatte	eingebracht	haben.

Staatliche	Akteure
Unter	den	staatlichen	Akteuren,	die	regelmäßig	Emp-
fehlungen	zum	rechtlichen	Diskriminierungsschutz	
aussprechen,	ist	die	mit	dem	AGG	geschaffene,	
politisch	unabhängige	ADS	zentral.	Insbesondere	
in ihren alle vier Jahre erscheinenden Berichten an 
den	Bundestag	adressiert	sie	das	Thema	Diskriminie-
rungsschutz	einschließlich	der	rechtlichen	Dimension	
regelmäßig	und	formuliert	Empfehlungen	(Antidis-
kriminierungsstelle	des	Bundes	2013,	2017,	2021).	
Zudem	gibt	sie	mit	verschiedenen	rechts-	und	sozial-
wissenschaftlichen	Auftragsstudien	zu	Diskriminie-
rungsrisiken	und	rechtlichem	Diskriminierungsschutz	
Impulse	für	die	Debatte	(Müller	2015;	Beigang	et	al.	
2017;	an	der	Heiden	&	Wersig	2017;	Ernst	&	Young	
Law	GmbH	2019;	Schröttle	et	al.	2019;	Thüsing	und	
Vianden	2019;	Beigang	et	al.	2021;	Mohr	et	al.	2022).

Neben der ADS auf Bundesebene sind nach 2006 
auch	auf	Landes-	und	auf	kommunaler	Ebene	staat-
liche	Antidiskriminierungsstellen	entstanden,	deren	
Arbeitsschwerpunkte	in	der	Regel	Sensibilisierung	
für	Diskriminierung,	(Verweis-)Beratung	von	Be-
troffenen	und	fachpolitische	Arbeit	und	Vernetzung	
sind.	So	wurden	zwischen	2007	und	2020	in	neun	
Bundesländern Landesantidiskriminierungsstellen 
gegründet.12	Auf	kommunaler	Ebene	gibt	es	inzwi-

3.

12	 	Im	Jahr	2007	wurde	mit	der	Landesstelle	für	Gleichbehandlung	–	gegen	Diskriminierung	die	erste	Landesantidiskriminierungsstelle	in	Berlin	
gegründet.	In	den	kommenden	Jahren	folgten	Landesantidiskriminierungsstellen	in	Rheinland-Pfalz	(2011),	Schleswig-Holstein	und	Thü-
ringen	(beide	2013),	Hessen	(2015),	Brandenburg	und	Sachsen	(beide	2017),	Baden-Württemberg	(2018)	und	Mecklenburg-Vorpommern	
(2020).	In	Hamburg	wurde	im	Jahr	2009	eine	Antidiskriminierungsstelle	geschaffen,	die	jedoch	ein	Jahr	später	nach	einer	Regierungsneubil-
dung	wieder	abgeschafft	wurde	(siehe	Übersicht	in	Kalpaka	&	Bartel	2022,	S.	79).
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schen	(mindestens)	17	Antidiskriminierungsstellen	
in	sieben	Flächenländern,	von	denen	14	zwischen	
2007	und	2021	gegründet	wurden13 (Bartel	&	Kalpa-
ka	2022).	Die	staatlichen	Antidiskriminierungsstellen	
verfolgen	einen	horizontalen	Ansatz:	Sie	arbeiten	
übergreifend	zu	allen	rechtlich	geschützten	Diskrimi-
nierungsdimensionen.

Daneben	gibt	es	für	verschiedene	von	Diskriminie-
rung	betroffene	Gruppen	auch	zielgruppenspezifi-
sche	staatliche	Anlaufstellen	und	Strukturen. Hier-
zu	gehören	Frauen-	oder	Gleichstellungsbeauftragte,	
Behinderten-	oder	Inklusionsbeauftragte,	Senioren-
beauftragte,	die	früheren	Ausländerbeauftragten,	
die	überwiegend	von	Integrations-	oder	Migrations-
beauftragten	abgelöst	wurden,	Antisemitismusbe-
auftragte	und	inzwischen	auch	Antirassismus-	und	
Queerbeauftragte	sowie	Ministerien	auf	Bundes-	und	
Länderebene,	die	Zuständigkeiten	für	diskriminie-
rungsvulnerable Gruppen haben.

Die	verschiedenen	staatlichen	Akteure	neben	der	
ADS	bekräftigen	vereinzelt	auch	öffentlich,	dass	es	ei-
ner	AGG-Reform	bedarf	(Landesantidiskriminierungs-
stelle	Rheinland-Pfalz	2021),	formulieren	mit	der	ADS	
gemeinsame	Empfehlungen	(z.B.	die	Bundesbeauf-
tragte	für	die	Belange	von	Menschen	mit	Behinde-
rungen	oder	die	Bundesbeauftragte	für	Migration,	
Flüchtlinge	und	Integration14)	oder	bringen	sich	mit	
Stellungnahmen	in	Gesetzgebungsverfahren	ein	(z.B.	
die	Landesantidiskriminierungsstelle	Schleswig-Hol-
stein15).	Zuletzt	hat	auch	die	Beauftragte	der	Bundes-
regierung	für	Migration,	Flüchtlinge	und	Integration	
(2023)	–	die	gleichzeitig	die	erste	Antirassismusbe-
auftragte	der	Bundesregierung	ist	–	die	Schließung	
von	Schutzlücken	im	AGG	empfohlen.	Insgesamt	
treten	die	staatlichen	Antidiskriminierungsakteure	
aber	in	der	öffentlichen	Debatte	zum	rechtlichen	

Diskriminierungsschutz	weniger	in	Erscheinung.	Eine	
Erklärung	dafür,	dass	staatliche	Stellen	neben	der	
ADS	sich	weniger	in	die	politische	Debatte	einbrin-
gen,	sind	ihre	eingeschränktere	Unabhängigkeit	und	
der	häufige	Fokus	auf	Beratung.	Ohne	ein	politisches	
Mandat,	die	Unterstützung	der	jeweiligen	Leitungse-
bene	und	die	notwendigen	(zeitlichen	und	personel-
len)	Ressourcen	können	sie	keine	politische	Überzeu-
gungsarbeit leisten.

Zivilgesellschaftliche	Akteure
Seit	2006	hat	auch	die	Zahl	der	zivilgesellschaftli-
chen	Akteure	zugenommen,	die	zu	Antidiskriminie-
rungsthemen	arbeiten	und	Interessen	von	diskrimi-
nierungsvulnerablen Gruppen vertreten. Während 
vor	2006	nur	vereinzelt	in	Nordrhein-Westfalen,	
Berlin und Sachsen zivilgesellschaftliche	Antidiskri-
minierungsstellen	und	-büros	existierten,	gibt	es	
inzwischen	(mindestens)	103	von	ihnen	in	15	Bun-
desländern	(Bartel	&	Kalpaka	2022).	Zudem	existiert	
seit	2007	mit	dem	Antidiskriminierungsverband	
Deutschland	(advd)	ein	Dachverband,	der	die	
Interessen	von	zivilgesellschaftlichen	Antidiskrimi-
nierungsakteuren	bündelt	und	die	Antidiskriminie-
rungsberatung	fachlich	weiterentwickelt.	Der	advd	
ist	von	anfangs	zehn	auf	inzwischen	33	Mitglied-
sorganisationen	in	13	Bundesländern	gewachsen.16	

Der	advd,	seine	Mitgliedsorganisationen	und	weite-
re	zivilgesellschaftliche	Antidiskriminierungsbüros	
bringen	sich	in	die	Debatte	zum	rechtlichen	Diskri-
minierungsschutz	ein	(Antidiskriminierungsverband	
Deutschland	2007;	Andrades	2017;	Antidiskriminie-
rungsstelle	Esslingen	k.D.).

Weitere	relevante	Akteure	auf	zivilgesellschaftlicher	
Seite sind Interessensvertretungen	der	von	Dis-
kriminierung	betroffenen	Menschen,	die	teilweise	
auch	selbst	Antidiskriminierungsberatung	anbieten.	

13	 	Lediglich	die	Antidiskriminierungsstelle	Hannover	und	das	Amt	für	multikulturelle	Angelegenheiten	(AmkA)	in	Frankfurt	am	Main	bestanden	
bereits vor 2006. 

14	 Die	Berichte	der	Antidiskriminierungsstelle	des	Bundes	(2017,	2021)	an	den	Deutschen	Bundestag	enthalten	auch	Beiträge	von	den	 
	 „in	ihrem	Zuständigkeitsbereich	betroffenen	Beauftragten	der	Bundesregierung“	und	gemeinsame	Empfehlungen	von	der	Antidiskriminie- 
	 rungsstelle	des	Bundes,	der	Bundesbeauftragten	für	die	Belange	von	Menschen	mit	Behinderungen	und	der	Bundesbeauftragten	für	 
	 Migration,	Flüchtlinge	und	Integration.	
15	 Bei	der	Reform	des	Besetzungsverfahrens	der	ADS-Leitung	brachte	die	Leiterin	der	Landesantidiskriminierungsstelle	Schleswig-Holstein	 
	 schriftliche	und	mündliche	Stellungnahmen	ein.	https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw17-pa-familie-gleichbehand-	
	 lungsgesetz-890208	(zuletzt	aufgerufen:	03.01.2022)
16	 https://www.antidiskriminierung.org/ber-uns-1	(zuletzt	aufgerufen:	09.12.2022)
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Hierzu	gehören	u.a.	migrantische	und	diasporische	
Selbstorganisationen,	Selbstorganisationen	behinder-
ter	Menschen,	Frauenorganisationen,	Seniorenorga-
nisationen,	Religions-	und	Glaubensgemeinschaften,	
Selbstorganisationen	zu	Weltanschauungen,	LSBTIQ*- 
Selbstorganisationen	sowie	Selbstorganisationen	von	
bisher	nicht	vom	AGG	geschützten	Gruppen	und	zu	
spezifischen	intersektionalen	Identitäten.	Diese	Orga-
nisationen	bringen	sich	in	unterschiedlicher	Intensi-
tät	in	die	Debatte	zum	rechtlichen	Diskriminierungs-
schutz	ein.	Schriftliche	Forderungen	platzieren	sie	
insbesondere	in	Pressemitteilungen,	Positionspapie-
ren	und	weiteren	eigenen	Veröffentlichungen	(Ama-
ro	Foro	2019;	Each	One	Teach	One	2021;	Bundeskon-
ferenz	der	Migrantenorganisationen	2020;	Deutscher	
Behindertenrat	2020;	Lesben-	und	Schwulenverband	
in	Deutschland	2016;	Bundesvereinigung	Lebenshilfe	
2022;	Deutscher	Frauenrat	2014;	Gesellschaft	gegen	
Gewichtsdiskriminierung	2020).

Die	großen	Dach-	und	Wohlfahrtsverbände	können	
großen	Einfluss	auf	die	Politikgestaltung	ausüben	
(Backhaus-Maul	2002),	was	beim	rechtlichen	Dis-
kriminierungsschutz	bisher	jedoch	kaum	sichtbar	
wurde.	Hervorzuheben	ist	nichtsdestotrotz	der	
	Paritätische	Gesamtverband,	der	u.a.	ein	detailliertes	
Positionspapier	zum	rechtlichen	Diskriminierungs-
schutz	veröffentlicht	hat	(Schulze	&	Tacke	2017).

Darüber	hinaus	beteiligen	sich	Organisationen	an	der	
Debatte,	die	mittels	strategischer	Prozessführung 
gerichtliche	Klarstellungen	zu	Diskriminierungsfällen	
erwirken	wollen.	Hier	sind	das	Büro	zur	Umsetzung	
von	Gleichbehandlung	e.V.	(BUG)	und	die	Gesell-
schaft	für	Freiheitsrechte	e.V.	(GFF)	hervorzuheben,	
die	in	Publikationen	und	Forderungspapieren	explizit	
Empfehlungen	zur	Novellierung	des	AGG	formulieren	
(Egenberger	2015;	Beckmann	&	Stosch	2021).

In vielen Bundesländern und Regionen haben sich 
über	die	einzelnen	Organisationen	hinaus	Akteure	
der	Antidiskriminierungsarbeit	zu	Bündnissen	zusam-
mengeschlossen,	beispielsweise	das	Netzwerk	der	
Antidiskriminierungsbüros	in	Nordrhein-Westfalen17,	
das	Thüringer	Antidiskriminierungsnetzwerk	thadi-
ne18,	die	Landesarbeitsgemeinschaft	Antidiskriminie-
rungsberatung	Baden-Württemberg19,	das	Bremer	
Netzwerk	gegen	Diskriminierung20 oder die regional 
agierenden	Antidiskriminierungsnetzwerke	AdiNet	in	
Nord-,	Mittel-	und	Südhessen	sowie	im	Rhein-Main-
Gebiet21. Neben diesen und weiteren bundesland- 
bzw.	regionalspezifischen	Zusammenschlüssen	gibt	
es	auch	Bündnisse,	die	zu	einzelnen	Diskriminie-
rungskategorien	oder	Lebensbereichen	arbeiten	(z.B.	
Schule,	Wohnen,	Arbeitsmarkt)	und	hierzu	spezifi-
sche	Forderungen	formulieren,	wie	das	(inzwischen	
inaktive)	Berliner	Netzwerk	gegen	Diskriminierung	
in	Schule	und	Kita	(BeNeDiSK)22		oder	das	Netzwerk	
der	Berliner	Fachstelle	gegen	Diskriminierung	auf	
dem	Wohnungsmarkt	(fair	mieten	–	fair	wohnen)23. 
Darüber	hinaus	arbeiten	Akteure	auch	im	Rahmen	
einzelner	Kampagnen	oder	Aktionen	zusammen,	bei-
spielsweise	die	Initiative	Grundgesetz	für	alle,	in	der	
LSBTIQ*-Selbst	organisationen	und	aktive	Einzelperso-
nen	die	Ergänzung	von	sexueller	und	geschlechtlicher	
Identität	in	Artikel	3	Grundgesetz	fordern.24

Insgesamt	bringen	also	von	großen	Wohlfahrts-
verbänden	bis	hin	zu	kleinen	Selbstorganisationen	
sehr	unterschiedliche	Akteure	Reformvorschläge	
zum	AGG	ein.	Dass	sie	damit	bisher	keinen	Erfolg	
hatten,	hat	vielfältige	Gründe.	Zwei	Faktoren	sind	
hier	hervorzuheben,	da	sie	sich	unmittelbar	auf	die	
Wirkmächtigkeit	der	zivilgesellschaftlichen	Antidiskri-
minierungsakteure	auswirken	können:	ihre	Fragmen-
tierung	und	begrenzte	strategische	Zusammenarbeit	
sowie ihre mangelnden Ressourcen.

17	 http://www.nrwgegendiskriminierung.de/de/stiftung-leben-ohne-rassismus.html	(zuletzt	aufgerufen:	27.01.2023)
18 https://www.thadine.de/ueber-das-netzwerk/selbstverstaendnis	(zuletzt	aufgerufen:	19.12.2022)
19 https://lag-adb-bw.de/die-lag/	(zuletzt	aufgerufen:	19.12.2022)
20 https://www.ada-bremen.de/netzwerkarbeit/netzwerk-gegen-diskriminierung/	https://www.soziales.bremen.de/integration/ 
	 antidiskriminierung-25122	(zuletzt	aufgerufen:	19.01.2023)
21 https://antidiskriminierung.hessen.de/vernetzung/adinet	(zuletzt	aufgerufen:	19.12.2022)
22  http://www.benedisk.de/	(zuletzt	aufgerufen:	19.12.2022)
23 https://fairmieten-fairwohnen.de/	(zuletzt	aufgerufen:	19.12.2022)
24		https://grundgesetz-fuer-alle.de/	(zuletzt	aufgerufen:	19.12.2022)
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Fragmentierung	und	begrenzte	strategische	
 Zusammenarbeit
Viele	zivilgesellschaftliche	Organisationen	sind	auf	
einzelne	diskriminierungsvulnerable	Gruppen	oder	
diskriminierungsrelevante	Lebensbereiche	speziali-
siert.	Daraus	lässt	sich	auf	eine	zumindest	teilweise	
Fragmentierung	des	Feldes	schließen.	Spezialisierung	
ist	einerseits	erforderlich,	um	den	Besonderheiten	
von	Diskriminierungserfahrungen	und	Lebensberei-
chen,	in	denen	Diskriminierung	stattfindet,	gerecht	
zu	werden.	Gleichzeitig	kann	sie	es	erschweren,	dass	
Akteure	gemeinsam,	kontinuierlich	und	strategisch	
auf	übergeordnete	Ziele	hinarbeiten	und	mit	einer	
Stimme	sprechen.	Den	Eindruck,	dass	die	Antidiskri-
minierungsakteure	fragmentiert	sind,	bestätigt	ein*e	
Abgeordnete*r	des	Deutschen	Bundestags	Anfang	
2022	im	qualitativen	Interview,	in	dem	diese*r	von	
einem	Treffen	mit	zivilgesellschaftlichen	Akteuren	
berichtet: 

„Mein Eindruck war, dass die Vertreter*innen für 
einen stärkeren Diskriminierungsschutz selbst 
untereinander kaum vernetzt sind. […] Meine Er-
fahrung ist also, dass die Antidiskriminierungsbe-
wegung, wenn ich sie darunter zusammenfasse, 
gar nicht ihre gemeinsame Schlagkraft nutzt und 
sich auch nicht gegenseitig empowert, um das 
gegenüber der Politik zu adressieren.“ (Interview 
mit Politiker*in I01)
 

Hierzu	ist	es	wichtig	zu	ergänzen,	dass	auch	auf	
Seiten	der	Politik	die	Zuständigkeiten	für	Antidiskri-
minierung	fragmentiert	sind.	Antidiskriminierungs-
politische	Fragestellungen	werden	von	unterschied-
lichen	Abgeordneten	und	Ausschüssen	verhandelt,	
die	beispielsweise	speziell	zu	Behindertenpolitik,	
Gleichstellungspolitik,	Migrationspolitik	oder	Queer-
politik	arbeiten.	Entsprechend	schwierig	kann	es	für	
zivilgesellschaftliche	Akteure	sein,	auf	politischer	

Ebene	die	richtigen	Adressat*innen	für	übergreifen-
de	antidiskriminierungspolitische	Forderungen	zu	
identifizieren.
 
Mangelnde	Ressourcen 
Eine	wichtige	Rahmenbedingung	der	zivilgesellschaft-
lichen	Antidiskriminierungsarbeit	ist	ihre	Finanzie-
rung. Diese erfolgt seit 2006 von staatlicher Seite 
vor	allem	über	Förderprogramme	wie	„Demokratie	
leben!“	des	BMFSFJ,	das	Landesprogramm	Integra-
tionsagenturen	in	Nordrhein-Westfalen	und	weitere	
Förderprogramme	der	Bundesländer,	die	Antidiskri-
minierungsprojekte	als	eine	Fördersäule	beinhalten.25

Die	zivilgesellschaftliche	Antidiskriminierungs-
beratung	wird	bisher	in	erster	Linie	von	den	Bun-
desländern	und	den	Kommunen	finanziert	(Bartel	
&	Kalpaka	2022,	S.	153).	Von	Bundesseite	hatte	die	
ADS	zwischen	2015	und	2017	mit	ihrem	Förderpro-
gramm	„Beratungsstellen	gegen	Diskriminierung“	
den	modellhaften	Aufbau	von	Beratungsstellen	
gefördert.26	Ab	Januar	2023	fördert	die	ADS	wieder	
Modellvorhaben,	diesmal	mit	einem	Fokus	auf	den	
flächendeckenden	Ausbau	von	zivilgesellschaftli-
chen	Antidiskriminierungsberatungsstellen.27

Weitere	relevante	Finanzierungsquellen	der	Antidis-
kriminierungsarbeit	sind	private	Stiftungen	(z.B.	die	
Open	Society	Foundation28)	und	Spendengelder.

Insgesamt	charakterisiert	somit	die	zivilgesellschaft-
liche	Antidiskriminierungsarbeit,	dass	sie	überwie-
gend	befristet	und	projektbezogen	finanziert	ist.	
Hierdurch	erfährt	die	politische	Lobbyarbeit	oftmals	
eine	nachrangige	Priorität,	wie	mehrere	Vertretende	
von	zivilgesellschaftlichen	Organisationen	sowohl	in	
den	qualitativen	Interviews	als	auch	in	der	Online-
befragung beschreiben: 

25	 	https://www.demokratie-leben.de/das-programm/ueber-demokratie-leben#c99	oder	https://integrationsagenturen-nrw.de	(zuletzt	aufge-
rufen:	27.01.2023)

26	 https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsletter_pdf/newsletter_02_2015.pdf?__blob=
	 publicationFile&v=1	(zuletzt	aufgerufen:	27.01.2023)
27 https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ueber-uns/zuwendungen/zuwendungen-node.html	(zuletzt	aufgerufen:	12.12.2022)
28 https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-foundations-germany/de	(zuletzt	aufgerufen:	20.01.2023)
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„Wir haben keine institutionelle Förderung, son-
dern sind projektbezogen finanziert und die po-
litische Arbeit fällt häufig weg. Wir bringen uns, 
wenn immer möglich, mit Stellungnahmen und in 
Anhörungen ein, […]. Ich wünschte, wir könnten 
diese politische Arbeit mehr intensivieren.“ (Inter-
view Zivilgesellschaft I01) 

„Wir würden gerne stabile regionale und über-
regionale Netzwerke aufbauen. Insbesondere in 
ländlichen Regionen gibt es kaum/keine Anlauf-
stellen. Uns fehlt es an Ressourcen. In unserem 
Bundesland gibt es keine Landesgelder für An-
tidiskriminierungsarbeit.“ (Zivilgesellschaftliche 
Organisation in Onlinebefragung)
 

Viele	Organisationen	haben	also	nicht	die	Kapazi-
täten	und	Ressourcen,	um	sich	kontinuierlich	in	die	
politische	Debatte	einzubringen.	Dennoch	gab	es	
immer	wieder	Gelegenheiten,	bei	denen	sie	Stellung	
bezogen	haben.	Auf	diese	Anlässe	soll	im	Folgenden	
eingegangen werden.
 
3.2 Bei	welchen	Anlässen	wurden	 
	 			Reformvorschläge	artikuliert?
 
Nach	der	Verabschiedung	des	AGG	hatte	die	Debat-
te	zum	rechtlichen	Diskriminierungsschutz	in	den	
Jahren	2008/2009,	2016/2017	und	2020/2021	Kon-
junktur.	In	den	Jahren	2007/2008	bemängelte	die	
Europäische	Kommission,	dass	die	Bundesrepublik	
Deutschland	die	Antidiskriminierungsrichtlinien	mit	
dem	AGG	nicht	vollständig	umgesetzt	hat.29 Eben-
falls	im	Jahr	2008	legte	die	Europäische	Kommission	

einen	Entwurf	für	eine	5.	Antidiskriminierungsricht-
linie	vor	(KOM[2008]	426).30 Im Jahr 2016 liefer-
ten	das	zehnjährige	Bestehen	des	AGG	sowie	die	
AGG-Evaluation	weitere	Anlässe	für	Akteure,	um	Re-
sümee	zu	ziehen,	Forderungen	zu	artikulieren	oder	
Empfehlungen	der	AGG-Evaluation	zu	unterstützen.	
Vor den Bundestagswahlen 2021 erfuhr das Thema 
Diskriminierungsschutz	zuletzt	Aufwind,	nachdem	
die	Berliner	Landesregierung	im	Jahr	2020	das	erste	
Landesantidiskriminierungsgesetz	(LADG)	Deutsch-
lands	verabschiedete.	Außerdem	wurde	das	Thema	
ab	2016	jeweils	kurz	vor	Bundes-	und	Landtags-
wahlen	und	begleitend	zu	Koalitionsverhandlungen	
platziert,	u.a.	angeregt	durch	das	von	dem	advd	in	
Kooperation	mit	der	Gesellschaft	gegen	Gewichtsdis-
kriminierung	durchgeführte	Projekt	„Wahlkompass	
Antidiskriminierung“,	in	dessen	Rahmen	auch	Diskus-
sionsveranstaltungen	zum	AGG	mit	Politiker*innen	
organisiert wurden.31

Weitere	politische	Anlässe	lieferten	Regierungsvor-
haben	und	Maßnahmenpläne	der	Bundesregierung	
mit	antidiskriminierungspolitischen	Bezügen.	Hierzu	
gehören	für	den	Zeitraum	von	2006	bis	2021	insbe-
sondere	der	Nationale	Aktionsplan	gegen	Rassismus	
(NAP),	den	die	Bundesregierung	zum	ersten	Mal	im	
Jahr	2008	vorlegte	und	der	2018	neuaufgelegt	wur-
de32,	der	Nationale	Aktionsplan	Integration	(NAP-I),	
der	ab	2018	um	das	Themenforum	„Antidiskrimi-
nierung	und	Maßnahmen	gegen	gruppenbezogene	
Menschenfeindlichkeit“	erweitert	wurde33,	sowie	
der	Maßnahmenkatalog	der	Bundesregierung	zur	
Bekämpfung	von	Rechtsextremismus	und	Rassismus	
aus dem Jahr 202034. Mit Ausnahme des ersten 

29	 Die	Europäische	Kommission	bemängelte	u.a.	die	Ausnahmeregelung	für	konfessionelle	Arbeitgeber*innen,	die	kurzen	Fristen	zur	
	 Geltendmachung	von	Ansprüchen,	dass	der	Kündigungsschutz	aus	dem	AGG	ausgenommen	ist	und	dass	Arbeitgeber*innen	nicht	zu	
	 angemessenen	Vorkehrungen	für	Barrierefreiheit	verpflichtet	werden	(Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaften	2007;	Kommission		
	 der	Europäischen	Gemeinschaften	2008a;	BT-Drucksache	16/8461).
30  Laut	eines	Gutachtens	würde	der	Richtlinienentwurf	insbesondere	folgende	Anpassungen	im	AGG	erforderlich	machen:	Einschränkung	 
	 der	Ausnahmeregelungen	für	Wohnungsvermietungen,	Erweiterung	des	zivilrechtlichen	Diskriminierungsverbots	für	alle	AGG-Merkmale		
	 über	Massengeschäfte	hinaus,	Ergänzung	des	zivilrechtlichen	Diskriminierungsverbots	um	die	Kategorie	Weltanschauung,	Geltung	des	
	 Maßregelungsverbot	über	den	arbeitsrechtlichen	Abschnitt	hinaus.	Zudem	müsste	die	Verweigerung	angemessener	Vorkehrungen	für	
	 Menschen	mit	Behinderung	als	Diskriminierungstatbestand	aufgenommen	werden	(vgl.	Klose	2009,	18ff.).
31 Siehe	https://wahlkompass-antidiskriminierung.de/	(zuletzt	aufgerufen:	15.11.2022)
32 Hintergrund	des	Nationalen	Aktionsplans	gegen	Rassismus	war	die	Weltkonferenz	gegen	Rassismus	der	Vereinten	Nationen	in	Durban	im		
	 Jahr	2001.		https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/nap.html		(zuletzt	aufgerufen:		
	 12.12.2022)
33 https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/20210309_Integrationsgipfel_NAP_I.html	(zuletzt	 
	 aufgerufen:	12.12.2022)
34 https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/kabinettausschuss-zur-bekaempfung-von-rechtsextremismus-und-rassismus- 
	 erarbeitet-umfangreichen-massnahmenkatalog-1819968	(zuletzt	aufgerufen:	13.12.2022)	



DWP #01 |	16	 

Nationalen	Aktionsplans	gegen	Rassismus	wurden	
bei	den	anderen	genannten	Vorhaben	Expert*innen	
aus	Zivilgesellschaft	und	Wissenschaft	jeweils	dazu	
eingeladen,	sich	an	der	Erarbeitung	von	Maßnahmen	
zu	beteiligten	oder	Stellungnahmen	zu	verfassen.	
Die	einbezogenen	zivilgesellschaftlichen	und	wissen-
schaftlichen	Akteure	haben	hierbei	jeweils	auch	For-
derungen	und	Empfehlungen	zur	Novellierung	des	
AGG	formuliert	(Bundesregierung	2017,	88ff.,	2021,	
81ff.;	Beauftragte	der	Bundesregierung	für	Migration,	
Flüchtlinge	und	Integration	2021,	S.	52).	Ein	weite-
res	Regierungsvorhaben,	in	dessen	Rahmen	auch	
Änderungen	des	AGG	diskutiert	wurden,	war	der	
Prozess	zur	Schaffung	eines	gesetzlichen	Verbots	von	
Entgeltdiskriminierung,	welcher	im	Jahr	2017	mit	der	
Verabschiedung	des	Entgelttransparenzgesetzes35 
abgeschlossen wurde.

Die	genannten	Anlässe,	in	deren	Rahmen	zahlreiche	
Akteure	(auch)	Vorschläge	zur	Weiterentwicklung	
des	AGG	einbrachten,	hatten	insgesamt	einen	punk-
tuellen	Charakter	mit	beschränkter	politischer	Reich-
weite.	Regelmäßige	und	institutionalisierte	Foren	
und	Gremien,	die	einen	steten	und	verbindlichen	
Austausch	zu	antidiskriminierungspolitischen	Fragen	
hätten	ermöglichen	können,	gab	es	nicht.

3.3	Welche	Reformvorschläge	wurden	 
	 			artikuliert?

Die	Dokumentenanalyse	der	gesammelten	Studien,	
Positionspapiere,	Stellungnahmen,	Pressemitteilun-
gen,	Gesetzesänderungsanträge,	Plenarprotokolle	
und	weiterer	Veröffentlichungen	zeigt	eine	große	Ei-
nigkeit	unter	den	Akteuren,	die	sich	für	eine	Weiter-
entwicklung	des	AGG	aussprechen.	Daneben	existiert	
jedoch	auch	ein	Flickenteppich	an	Detailvorschlägen,	
von	denen	sich	viele	auf	sprachliche	Präzisierungen	
sowie	Klarstellungen	mit	Blick	auf	aktuelle	Rechtspre-
chung	beziehen. 
 

„Das AGG ist ein kleinteiliges Rechtsinstrument 
und bedarf einer Vielzahl von Ergänzungen, Ände-
rungen und Streichungen.“ (Zivilgesellschaftliche 
Organisation in Onlinebefagung)

Im	Folgenden	werden	die	zentralen36,	wiederkeh-
renden	Positionen	und	Debatten	nachgezeichnet,	
die	sich	mittels	der	Dokumentenanalyse	identifizie-
ren	ließen.	Die	Reihenfolge	der	Anordnung	spiegelt	
hierbei	keine	Priorisierung	oder	Quantifizierung	der	
„wichtigsten“	Reformvorschläge	wider.	Nichtsdes-
totrotz	besteht	bei	den	ersten	vier	Themenblöcken,	
Rechtsdurchsetzung,	Ausweitung	des	AGG-Anwen-
dungsbereichs,	Einschränkung	der	Ausnahmerege-
lungen	und	Sanktionen,	ein	besonders	eindeutiger	
Konsens	hinsichtlich	des	Reformbedarfs.	Die	Quellen-
angaben	in	diesem	Abschnitt	dienen	beispielhaft	als	
Belege	für	einzelne	Reformvorschläge,	die	vollstän-
dige	Quellenliste	ist	umfangreicher	(siehe	Infokasten	
Methodik	und	Datengrundlage).

Verbesserung	der	Möglichkeiten	zur	Rechts-
durchsetzung
Besonders	häufig	formulieren	Akteure	Forderungen	
und	Empfehlungen,	die	darauf	abzielen,	Betroffenen	
von	Diskriminierung	zu	ermöglichen,	ihre	Rechte	ein-
facher	durchzusetzen	und	die	Hürden	zu	senken,	die	
eine	(erfolgreiche)	Inanspruchnahme	von	rechtlichen	
Möglichkeiten	verhindern.

Vorgeschlagen	wird	insbesondere,
• die	Fristen	zur	Geltendmachung	von	Ansprü-

chen	zu	verlängern,	
• die	Beteiligungsmöglichkeiten	von	Antidiskrimi-

nierungsverbänden	zu	erweitern	(Verbandskla-
gerecht	und	Prozessstandschaft)	und	

• die	Beweisführung	zu	vereinfachen,	z.B.	durch	
die	Einführung	einer	„echten“	Beweislastum-
kehr,	eine	explizite	Anerkennung	von	Tes-
ting-Verfahren	als	Indizien	und	die	Einführung	
von	Auskunftsansprüchen	gegenüber	der	be-
klagten	Partei

35 Das	Entgelttransparenzgesetz	zielt	darauf	ab,	geschlechtsspezifische	Lohndiskriminierung	zu	reduzieren.	Es	umfasst	einen	Auskunfts- 
	 anspruch	für	Beschäftigte,	betriebliche	Prüfverfahren	und	Berichtspflichten	(vgl.	Gesetz	zur	Förderung	der	Transparenz	von	Entgeltstruktu-	
	 ren	vom	30.	Juni	2017	[BGBl.	I	2017,	2152ff.]).
36	 Als	„zentrale	Positionen“	sind	diejenigen	Positionen	gefasst,	die	in	den	analysierten	Publikationen	und	Dokumenten	besonders	häufig	 
	 und	von	vielen	verschiedenen	Akteuren	genannt	wurden.	Auf	eine	Quantifizierung	der	Häufigkeiten	wird	aufgrund	der	Breite	des	heran-		
	 gezogenen	Materials	verzichtet.	In	Abschnitt	4	werden	spezifische	Positionen	basierend	auf	den	Antworten	der	Onlinebefragung	in	 
	 Häufigkeiten	angegeben.
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(Antidiskriminierungsverband	Deutschland	2007;	
Aikins	et	al.	2015;	Kinsky	2017;	Schulze	&	Tacke	2017). 

Mit	Blick	auf	die	Verlängerung	der	Fristen	wird	argu-
mentiert,	dass	die	aktuelle	Frist	von	zwei	Monaten	
für	viele	Betroffene	zu	kurz	sei,	um	die	Diskriminie-
rung	als	solche	zu	erkennen,	sich	z.B.	bei	Antidiskri-
minierungsberatungsstellen	über	Handlungsoptio-
nen	zu	informieren	und	eine	Rechtsberatung	sowie	
eventuell	weitere	Unterstützung	in	Anspruch	zu	neh-
men.	Diese	Schritte	seien	jedoch	erforderlich,	bevor	
Personen	Ansprüche	nach	dem	AGG	geltend	machen	
(Schröttle	et	al.	2019).

Instrumente	kollektiver	Rechtsdurchsetzung	wie 
Verbandsklagen	oder	Prozessstandschaft	könnten	
von	Diskriminierung	Betroffene	entlasten,	insbeson-
dere,	da	zwischen	klagender	und	beklagter	Partei	
häufig	Machtasymmetrien	bestehen	(Egenberger	
2015).	Zudem	böten	kollektive	Instrumente	zur	
Rechtsdurchsetzung	die	Chance,	dass	durch	stra-
tegische	Prozessführung	Präzedenzfälle	geschaffen	
werden,	die	Signalwirkung	über	den	Einzelfall	hinaus	
haben	und	der	Rechtsfortbildung	dienen	(Andrades	
2016).

Die Forderung nach einer Erleichterung	der	Beweis-
regelung	hin	zu	einer	„echten“	Beweislastumkehr	
begründen	die	Akteure	damit,	dass	sich	Diskriminie-
rungen	generell	schwer	nachweisen	lassen,	da	sie	
häufig	unter	vier	Augen	oder	für	Betroffene	gänzlich	
im	Verborgenen	stattfinden	(Klose	2010).	Auch	der	
derzeit	im	AGG	für	die	Beweislastumkehr	erforder-
liche	Indiziennachweis	stelle	noch	eine	hohe	Hürde	
dar,	die	weiter	abgesenkt	werden	sollte	(Berghahn	et	
al.	2016).

Ausweitung	des	Anwendungsbereichs
Als	zentrale	Rechtsschutzlücke	wird	der	einge-
schränkte	Anwendungsbereich	des	AGG	kritisiert.	
Die	Kritik	richtet	sich	hierbei	insbesondere	gegen	
die	unzureichenden	Möglichkeiten,	jenseits	von	
verfassungsrechtlichen Wegen rechtlich gegen Dis-
kriminierung	durch	staatliche	Stellen	wie	öffentli-
che	Bildungseinrichtungen,	Polizei	oder	Behörden	
vorzugehen.	Die	Akteure	schlagen	verschiedene,	
einander	teilweise	ergänzende	Möglichkeiten	vor,	
um	diese	Schutzlücke	zu	schließen.	Insbesondere	
empfehlen	sie, 

• den Anwendungsbereich des AGG auf staatli-
ches	Handeln	auszuweiten,	

• Landesantidiskriminierungsgesetze	zu	schaffen	
(seit	2020	mit	Verweis	auf	das	LADG	Berlin	als	
Vorbild)	und	

• Diskriminierungsverbote	in	Fachgesetzen	zu	
ergänzen,	z.B.	in	Landesschulgesetzen,	Landes-
hochschulgesetzen	und	Landespolizeigesetzen

 
(Aikins	et	al.	2021;	Amaro	Foro	2019;	Beckmann	&	
Stosch	2021;	Antidiskriminierungsstelle	des	Bundes	
2021).

Um	Menschen	besser	vor	rassistischer	Diskriminie-
rung durch die Polizei	(„Racial	Profiling“)	zu	schützen,	
wird	darüber	hinaus	empfohlen,	Rechtsnormen	zu	
streichen,	die	verdachtsunabhängige	Personenkont-
rollen	ermöglichen	(Cremer	2013).	Zur	Stärkung	des	
rechtlichen	Diskriminierungsschutzes	im	Kontakt	mit 
Jobcentern	und	Agenturen	für	Arbeit	wird u.a. eine 
Klarstellung	empfohlen,	dass	die	Diskriminierungska-
tegorien	und	Verfahrenswege	des	AGG	auch	für	den	
Anwendungsbereich	der	Sozialgesetzbücher	gelten	
(Brusig	et	al.	2019;	Kobes	&	Liebscher	o.D.).

Einschränkung	von	Ausnahmeregelungen
Als	weitere	zentrale	Rechtschutzlücken	kritisieren	Ak-
teure die Ausnahmeregelungen des AGG. Besonders 
in	der	Kritik	stehen	die	Ausnahmen	für	konfessionelle	
Arbeitgeber*innen	(§9	AGG,	auch	als	„Religionspri-
vileg“	oder	„Kirchenklausel“	bezeichnet)	und	für	den	
Wohnungsbereich	(§19	Abs.	3	u.	5	AGG).

Erstere erlaubt es konfessionellen	Arbeitgeber*in-
nen,	die	Religions-	oder	Weltanschauungszugehörig-
keit	und	damit	im	Einklang	stehende	Lebensweisen	
als	Auswahlkriterien	bei	der	Stellenbesetzung	zu	nut-
zen.	Dies	wird	bei	christlichen	Arbeitgeber*innen	als	
ein	hohes	Diskriminierungsrisiko	für	nichtchristliche	
sowie	für	offen	homosexuell	oder	geschieden	leben-
de	Menschen	gewertet	(Berghahn	et	al.	2016).

Die	Regelungen	für	den	Wohnungsbereich erlauben 
Ausnahmen	vom	Diskriminierungsverbot	z.B.	zur	
„Schaffung	und	Erhaltung	sozial	stabiler	Bewohner-
strukturen“	oder	wenn	Vermieter*innen	nicht	mehr	
als 50 Wohneinheiten vermieten. Auch diese Aus-
nahmeregelungen	stehen	als	Türöffner	für	Diskrimi-
nierung	in	der	Kritik.	 
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Entsprechend	forderten	zahlreiche	Akteure	wieder-
holt,	dass	die	Ausnahmeregelungen	eingeschränkt	
oder	gänzlich	abgeschafft	werden	sollten	(Antidiskri-
minierungsverband	Deutschland	2007;	Lesben-	und	
Schwulenverband	in	Deutschland	2016;	Bundesregie-
rung	2017,	Anlage	II).

Höhere	Sanktionen
Bemängelt	wird	darüber	hinaus,	dass	die	Rechtsfol-
gen	im	Falle	von	nachgewiesener	Diskriminierung	
keine	abschreckende	Wirkung	auf	potenzielle	Ver-
ursacher*innen	von	Diskriminierung	entfalten	und	
einen	zu	geringen	Anreiz	für	Betroffene	von	Diskrimi-
nierung	böten,	ihre	Rechte	in	Anspruch	zu	nehmen	
(Kinsky	2017;	Andrades	2016).	Konkret	ist	im	AGG	
zu	den	Rechtsfolgen	geregelt,	dass	Betroffene	einen	
Anspruch	auf	Unterlassung,	Schadensersatz	und	„an-
gemessene	Entschädigung	in	Geld“	haben	(§15	Abs.	
2	AGG,	§21	Abs.	2	AGG).

Für	arbeitsrechtliche	Fälle	ist	zudem	eine	Obergren-
ze	von	Entschädigungen	in	Höhe	von	drei	Monats-
gehältern	festgelegt,	sofern	die	betroffene	Person	
auch	bei	diskriminierungsfreier	Personalauswahl	
nicht	eingestellt	worden	wäre.	Hierzu	kritisieren	
Akteure,	dass	diese	Obergrenze	in	der	gerichtlichen	
Praxis	dazu	führt,	dass	Sanktionen	grundsätzlich	be-
grenzt	werden	(Egenberger	2015).	Die	Autor*innen	
der	AGG-Evaluation	zeigen,	dass	die	AGG-Entschä-
digungssummen	zwischen	2011	und	2015	durch-
schnittlich	ca.	5.000	Euro	betrugen,	die	häufig	infolge	
einer	anteiligen	Kostentragung	nochmal	reduziert	
wurden	(Berghahn	et	al.	2016,	S.	153).

Um	in	diesem	Bereich	Abhilfe	zu	schaffen,	diskutie-
ren	Akteure	verschiedene	Möglichkeiten,	darunter,	
Sanktionen	zu	erhöhen	und	einen	Anspruch	auf	
Vertragsschluss	einzuführen	(z.B.	Arbeitsvertrag	
oder	Vertragsschluss	im	Zivilrecht)	(Berghahn	et	al.	
2016;	Schulze	&	Tacke	2017;	Bundesregierung	2017,	
Anlage	II).	Insbesondere	die	Forderung,	dass	Sankti-
onen	bei	Diskriminierungsfällen	abschreckender	sein	
müssen,	unterstützt	auch	die	Europäische	Kommis-
sion.	Diese	ermahnte	die	Bundesrepublik	wiederholt,	

die	Einhaltung	der	EU-Richtlinien	sorgfältiger	zu	
überwachen,	vor	allem	mit	Blick	auf	die	Verhängung	
wirksamer,	verhältnismäßiger	und	abschreckender	
Sanktionen	(Europäische	Kommission	2021).

Gleiches	Schutzniveau	für	alle	Diskriminierungs-
kategorien
Ein	weiterer	Kritikpunkt	ist	das	unterschiedliche	
Schutzniveau	im	AGG	für	verschiedene	Diskri-
minierungskategorien.	So	ist	z.B.	eine	Ungleich-
behandlung	anknüpfend	an	das	Alter,	eine	Behin-
derung,	die	Religion	oder	die	sexuelle	Identität	im	
Zugang	zu	Gütern	und	Dienstleistungen	nach	dem	
AGG	nur	bei	sogenannten	Massengeschäften	ver-
boten. Hingegen ist eine Ungleichbehandlung an-
knüpfend	an	„Rasse”	bzw.	ethnische	Herkunft	und	
Geschlecht	auch	über	Massengeschäfte	hinaus	vom	
Diskriminierungsverbot	des	AGG	umfasst.	Hinter-
grund	des	unterschiedlichen	Rechtsschutzes	ist,	dass	
die	vier	europäischen	Antidiskriminierungsrichtlini-
en,	die	mit	dem	AGG	umgesetzt	wurden,	zum	Teil	
auf	einzelne	Diskriminierungskategorien	in	mehreren	
Lebensbereichen	und	zum	Teil	auf	einzelne	Lebens-
bereiche	mit	mehreren	Diskriminierungskategorien	
fokussieren.	

Das	im	Ergebnis	unterschiedliche	Schutzniveau	und	
die	damit	verbundene	Hierarchisierung	von	Diskri-
minierungskategorien	bewerten	viele	Akteure	als	
ungerecht.	Eine	zentrale	Forderung	lautet	entspre-
chend,	dass	ein	konsequent	horizontaler	Diskriminie-
rungsschutz	zu	implementieren	ist,	so	dass	alle	im	
AGG	geschützten	Diskriminierungskategorien	in	allen	
Anwendungsbereichen	des	AGG	den	gleichen	Schutz	
haben	(Antidiskriminierungsverband	Deutschland	
2007;	Egenberger	2015;	Deutscher	Behindertenrat	
2018).	Gleiches	solle	auch	für	die	Tatbestände	sexu-
elle	Belästigung	und	das	Maßregelungsverbot	gelten.	
Um	eine	solche	Angleichung	herbeizuführen,	hat	die	
Europäische	Kommission	bereits	im	Jahr	2008	einen	
Entwurf	für	eine	5.	EU-Antidiskriminierungsrichtlinie	
vorgelegt	(KOM[2008]	426),	an	deren	Beratungen	
sich	die	Bundesregierung	aufgrund	eines	„allgemei-
nen	Vorbehalts“	bisher	nicht	beteiligt37.

37 Konkret	begründet	die	Bundesregierung	dies	bisher	u.a.	mit	Zweifeln	an	der	Zuständigkeit	der	Europäischen	Union	und	Sorge	vor	 
	 steigender	Rechtsunsicherheit	(BT-Drucksache	17/1248).
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Ergänzung	des	Katalogs	der	geschützten	
	Diskriminierungskategorien
Viel	und	teilweise	kontrovers	diskutiert	wurde	und	
wird	die	Frage	danach,	welche	Diskriminierungska-
tegorien,	Schutzgründe	bzw.	sogenannte	Merkmale	
von	Antidiskriminierungsgesetzen	umfasst	sein	sollen	
und welche Formulierungen und damit verbundene 
Konzeptualisierungen	von	Antidiskriminierungsrecht	
hierbei	einen	guten	Schutz	bieten.	Kurzum:	Wer	soll	
sich	auf	rechtlichen	Diskriminierungsschutz	beziehen	
können	und	woran	sollen	die	Diskriminierungsverbo-
te	anknüpfen?

Bezogen	auf	das	AGG	und	die	darin	enthaltenen	
Diskriminierungskategorien	wird	einerseits	vorge-
schlagen,	bisher	nicht	enthaltenen	Kategorien	zu	
ergänzen,	beispielsweise	familiäre	Fürsorgeverant-
wortung,	Körpergewicht,	sozioökonomischer	Status	
oder	Staatsangehörigkeit	(Schulze	&	Tacke	2017;	
Gesellschaft	gegen	Gewichtsdiskriminierung	2020;	
Zentralrat	der	Juden	in	Deutschland	2020;	Mohr	et	
al.	2022).	Ebenfalls	wird	angeregt,	bereits	geschütz-
te	Kategorien	sprachlich	anzupassen	oder	zu	kon-
kretisieren,	etwa,	indem	„Alter“	durch	„Lebensalter“	
ersetzt	oder	klargestellt	wird,	dass	„Geschlecht“	auch	
(trans-)geschlechtliche	Identität	umfasst	(Egenberger	
2015;	Beckmann	&	Stosch	2021).	Ob	bei	einzelnen	
potenziellen	Diskriminierungskategorien,	beispiels-
weise	chronische	Krankheit	oder	Sprache,	Klarstel-
lungen	zu	bereits	enthaltenen	Kategorien	ausreichen	
oder	neue	Kategorien	notwendig	sind,	dazu	werden	
unterschiedliche	Lösungen	bevorzugt.	

Daneben	stellen	Beiträge	zum	„postkategorialen	An-
tidiskriminierungsrecht“	zur	Diskussion,	ob	Antidiskri-
minierungsgesetze	überhaupt	an	Kategorien	anknüp-
fen	sollen,	die	als	Merkmale	von	Gruppen	konzipiert	
sind	(Baer	2010;	Lembke	&	Liebscher	2014).	Hierin	
wird	ein	hohes	Risiko	der	Essentialisierung	(und	
Re-Stigmatisierung)	gesehen,	also	dass	Menschen	
diskriminierungsrelevante	Merkmale	als	feste	Eigen-

schaften	zugeschrieben	werden	und	sie	auf	ihre	Zu-
gehörigkeit	zu	einzelnen	Gruppen	reduziert	werden.	
Als	Alternative	wird	vorgeschlagen,	dass	anstelle	der	
Kategorien	(z.B.	„Rasse”,	Geschlecht)	an	den	Prozess	
der	Diskriminierung	angeknüpft	werden	sollte,	durch	
den	die	Kategorien	überhaupt	erst	entstehen.38 Dem 
wird	kritisch	entgegengehalten,	dass	insbesondere	
eine	Streichung	bzw.	Ersetzung	des	Begriffs	„Rasse“	
aus	deutschen	Gesetzen	dazu	führen	könnte,	dass	das	
deutsche	Antidiskriminierungsrecht	seinen	Anschluss	
an	völkerrechtliche	Verträge	verlieren	könnte	und	an	
diese	Kategorie	anknüpfende	Gruppenrechte	schwe-
rer	zu	artikulieren	seien	(Barskanmaz	&	Samour	2020;	
Kelly	2021).

Insgesamt	lässt	sich	bei	der	Diskussion	zu	den	Dis-
kriminierungskategorien	ein	weniger	klares	Bild	
zeichnen	als	dies	bei	den	oben	beschriebenen	Re-
formbedarfen	der	Fall	ist:	Die	vielfältigen	Vorschläge	
ergänzen	einander	teilweise,	werden	teilweise	als	
Alternativen	zueinander	präsentiert	und	stehen	
teilweise	in	Konkurrenz	zueinander.	Besonders	um-
stritten	ist	die	Verwendung	des	Begriffs	„Rasse“ in 
Gesetzestexten,	wobei	der	Fokus	der	Diskussion	auf	
dem	Grundgesetz	lag.	In	den	letzten	Jahren	begann	
sich	zudem	eine	Einigkeit	darüber	herauszukristalli-
sieren,	dass	die	Kategorie	„sozialer	Status“	oder	„so-
zioökonomischer	Status“ in das AGG aufgenommen 
werden	sollte.	Konkret	verwirklicht	hat	sich	dieser	re-
lative	Konsens	im	LADG	Berlin,	welches	mit	Blick	auf	
„Rasse“	und	Antisemitismus	bereits	postkategoriale	
Formulierungen	enthält	und	den	sozialen	Status	auch	
als	verbotenen	Diskriminierungsgrund	auflistet.39 
 
Besserer	Diskriminierungsschutz	durch	
	flankierende	Maßnahmen
Viele	Akteure	heben	hervor,	dass	die	Rahmenbe-
dingungen	für	einen	funktionierenden	rechtlichen	
Diskriminierungsschutz	durch	flankierende	Maß-
nahmen	verbessert	werden	müssten.	Diese	sollen	
einen	Beitrag	dazu	leisten,	dass	Betroffene	von	Dis-

38	 Eine	postkategoriale	Formulierung	wäre	z.B.	„Diskriminierung,	insbesondere	rassistische,	sexistische,	ableistische,	heterosexistische,	
	 linguistische,	genetische	Diskriminierung	und	Diskriminierung	anknüpfend	an	Lebensalter	und	Religion	(etc.)	ist	unzulässig.“	(Liebscher	et	al.		
	 2012)
39	 Die	verbotenen	Diskriminierungskategorien	im	Wortlaut	des	§2	LADG	Berlin:	„Kein	Mensch	darf	im	Rahmen	öffentlich-rechtlichen	Handelns		
	 auf	Grund	des	Geschlechts,	der	ethnischen	Herkunft,	einer	rassistischen	und	antisemitischen	Zuschreibung,	der	Religion	und	Weltan-		
	 schauung,	einer	Behinderung,	einer	chronischen	Erkrankung,	des	Lebensalters,	der	Sprache,	der	sexuellen	und	geschlechtlichen	Identität		
	 sowie	des	sozialen	Status	diskriminiert	werden.“
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kriminierung	ihre	Rechte	gut	wahrnehmen	können	
und	dass	in	der	gerichtlichen	Praxis	ein	angemesse-
ner	und	sensibler	Umgang	mit	Diskriminierungsfällen	
erfolgt. Hierbei werden wiederholt folgende Erfor-
dernisse benannt: 

• die	Etablierung	von	flächendeckender	und	quali-
fizierter	Antidiskriminierungsberatung,

• die Einrichtung unabhängiger Beschwerdestel-
len	für	verschiedene	Lebensbereiche	(insbeson-
dere	Schule	und	Polizei),

• die Weiterbildung und Sensibilisierung von Jus-
tiz	und	Rechtsanwaltschaft	zu	Antidiskriminie-
rungsrecht und

• die	Einrichtung	von	Rechtshilfefonds	bzw.	ver-
gleichbaren	Instrumenten,	die	einen	Beitrag	
dazu	leisten,	dass	der	Rechtsweg	Betroffenen	
–	und	bei	Verbandsklagerechten	auch	potenziell	
klagebefugten	Verbänden	–	nicht	aus	Kosten-
gründen	versperrt	ist

 
(Bartel	&	Kalpaka	2022;	Antidiskriminierungsstelle	
des	Bundes	2021;	Bundesregierung	2017,	Anlage	II).
 
Ein	weiteres	Bündel	von	Reformvorschlagen,	die	zu	
den	flankierenden	Maßnahmen	gehören,	bezieht	
sich auf die Stärkung	der	ADS	als	nationale	Gleich-
behandlungsstelle.	Kernaufgabe	der	ADS	ist	es,	Be-
troffene	von	Diskriminierung	bei	der	Durchsetzung	
ihrer	Rechte	zu	unterstützen	(§27	AGG).	Es	wird	
kritisiert,	dass	das	Mandat	und	das	Budget	der	ADS	
nicht	ausreichten,	damit	sie	ihre	Aufgaben	effektiv	
erfüllen	kann.	Zentrale	Vorschläge	zur	Stärkung	der	
ADS umfassen:

• die	Aufwertung	der	ADS	zur	obersten	Bundes-
behörde,

• die	Erhöhung	ihrer	Personal-	und	Sachmittel	und
• die Erweiterung ihres Mandats

 
(Berghahn	et	al.	2016;	Lesben-	und	Schwulenverband	
in	Deutschland	2016;	Bundeskonferenz	der	Migran-
tenorganisationen	2020;	Antidiskriminierungsstelle	
des	Bundes	2021).	
 

Ein	erweitertes	Mandat	soll	den	Vorschlägen	zufol-
ge	über	Einzelfallberatung	hinaus	auch	ein	eigenes	
Beschwerde- und Klagerecht sowie ein Schlichtungs-
recht	umfassen.	Außerdem	soll	die	Kontrollfunktion	
der	ADS	gestärkt	werden,	indem	ihr	u.a.	ein	Aus-
kunftsanspruch,	ein	Recht	auf	Akteneinsicht	und	ein	
Ermittlungsrecht	gewährt	werden. 

Unterstützung	erhalten	die	Vorschläge	zur	Stärkung	
der	ADS	durch	die	Europäische	Kommission,	die	am	
7.12.2022	einen	Richtlinienentwurf	zur	Stärkung	von	
Gleichbehandlungsstellen vorgelegt hat. Der Richtli-
nienentwurf	sieht	dabei	vor,	dass	alle	EU-Mitglieds-
staaten	Standards	in	der	Ausgestaltung	ihrer	nationa-
len	Gleichbehandlungsstellen	einhalten	müssen,	die	
sich	im	Kern	auf	das	Mandat,	die	Unabhängigkeit	und	
die	Ressourcenausstattung	der	Stellen	beziehen.40

 
Verpflichtung	zu	angemessenen	Vorkehrungen	
zur	Barrierefreiheit
Eine	einzelne	weitere	Forderung,	die	breite	Zustim-
mung	erhält,	ist,	dass	eine	Verpflichtung	zu	ange-
messenen	Vorkehrungen	zur	Barrierefreiheit	für	
Menschen	mit	Behinderungen	eingeführt	werden	
sollte.	Der	Begriff	der	„angemessenen	Vorkehrun-
gen“	ist	in	der	UN-Behindertenrechtskonvention	
(UN-BRK)	definiert,	die	im	Jahr	2009	von	der	Bun-
desrepublik	ratifiziert	wurde.	Auch	die	Rahmen-
richtlinie	Beschäftigung	(2000/78/EG)	sieht	bereits	
eine	Verpflichtung	zu	angemessenen	Vorkehrungen	
vor.	Im	Behindertengleichstellungsgesetz	(BGG)	aus	
dem	Jahr	2016	ist	geregelt,	dass	es	eine	Benachtei-
ligung	darstellt,	wenn	keine	angemessenen	Vorkeh-
rungen	zur	Barrierefreiheit	getroffen	werden	(§7	
Abs.	2	BGG).	Im	AGG	ist	kein	entsprechender	Pas-
sus	enthalten,	was	als	Nichteinhaltung	der	europa-	
und	völkerrechtlichen	Verpflichtungen	gewertet	
wird.	Entsprechend	forderten	zahlreiche	Akteure	
wiederholt,	dass	das	Vorenthalten	angemessener	
Vorkehrungen	zur	Barrierefreiheit	als	Diskriminie-
rungstatbestand ins AGG aufgenommen werden 
soll	(Monitoring-Stelle	zur	UN-Behindertenrechts-
konvention	2015;	Schulze	&	Tacke	2017;	Deutscher	
Behindertenrat	2020).

40	 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7507	(zuletzt	aufgerufen:	08.12.2022)
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Es	wird	ersichtlich,	dass	die	zentralen,	wiederkehren-
den Reformvorschläge in weiten Teilen den Ergän-
zungsbedarfen	ähneln,	die	schon	zur	Entstehung	des	
AGG	formuliert	wurden.	Neu	hinzugekommen	sind	
die	auf	Praxiserfahrungen	basierende	Kritik	an	den	
unzureichenden	Rechtsfolgen	sowie	eine	breitere	
Diskussion	zu	den	Diskriminierungskategorien.
 
3.4	Welche	Gegenpositionen	wurden	 
	 			eingebracht?
 
Die	Akteure,	die	das	AGG	in	seiner	Entstehungszeit	
ablehnten,	hielten	sich	nach	dessen	Inkrafttreten	
weitestgehend	mit	öffentlichen	Äußerungen	zurück.	
Vereinzelte	Anlässe,	zu	denen	einige	Akteure	doch	
Positionen	formulierten,	waren	(jeweils	abgelehnte)	
Gesetzesänderungsanträge	zum	AGG	von	Parteien	aus	
der	Opposition	und	weitere	Gesetzgebungsprozesse,	
die	das	AGG	tangierten.	Die	Anträge	wurden	z.B.	von	
Abgeordneten	der	regierenden	CDU/CSU	in	Bundes-
tagsdebatten	kritisiert	(vgl.	Plenarprotokoll	17/212).	
Zudem	formulierten	einzelne	Wirtschaftsverbände	ab-
lehnende Stellungnahmen. Im Folgenden werden drei 
Anlässe	und	die	Positionen,	die	Wirtschaftsverbände	
jeweils	vertraten,	zusammenfassend	dargestellt.
 
Ein	relevanter	antidiskriminierungsrechtlicher	Anlass,	
zu	dem	sich	mehrere	Wirtschaftsverbände	positio-
niert	haben,	war	der	Gesetzgebungsprozess	zum	Ent-
gelttransparenzgesetz	im	Jahr	2017.	Im	Zuge	dieses	
Gesetzgebungsverfahrens	wurden	auch	Vorschläge	
zur	Einführung	eines	Verbandsklagerechts	und	zur	
Ausweitung	der	Befugnisse	der	ADS	diskutiert,	die	
jedoch	nicht	in	das	schließlich	verabschiedete	Gesetz	
aufgenommen	wurden.	Mehrere	Wirtschaftsverbän-
de	verfassten	ablehnende	Stellungnahmen	zum	Ge-
setzentwurf.	Im	Kern	knüpfte	ihre	Kritik	an	ähnliche	
Argumente	an	wie	im	AGG-Gesetzgebungsprozess:	
Das	Entgelttransparenzgesetz	werde	bürokratischen	
Aufwand	verursachen	und	Betriebe	stark	belasten,	
der	Gesetzentwurf	gehe	über	europäische	Vorgaben	
hinaus und individualrechtliche Verfahrenswege seien 
ausreichend.	Darüber	hinaus	könnten	Entgelttranspa-

renz-Regelungen	den	Betriebsfrieden	gefährden	und	
stelle	der	Gesetzentwurf	Betriebe	unter	Generalver-
dacht.	Insgesamt	sei	der	Gesetzentwurf	ungeeignet,	
um	Lohnungleichheit	zu	beseitigen,	da	diese	viel	
mehr	eine	Folge	von	geschlechtsspezifischer	Berufs-
wahl	und	Erwerbsverläufen	sei,	als	dass	sie	durch	
Diskriminierung	entstehe	(BAVC	–	Die	Chemie-Arbeit-
geber	2015;	Bundesvereinigung	der	Deutschen	Ar-
beitgeberverbände	2017;	Bundesverband	Systemgas-
tronomie	2017;	Handelsverband	Deutschland	2017).

Ein	weiterer	Gesetzgebungsprozess,	in	dessen	Zusam-
menhang auch Änderungen im AGG vorgeschlagen 
wurden,	war	der	Gesetzgebungsprozess	zum	Teilha-
bestärkungsgesetz41	im	Frühjahr	2021.	Die	FDP-Bun-
destagsfraktion	brachte	hierzu	einen	ergänzenden	
(schließlich	abgelehnten)	Antrag	ein,	der	vorsah,	eine	
Verpflichtung	zu	angemessenen	Vorkehrungen	für	
Barrierefreiheit	in	das	AGG	aufzunehmen	(BT-Druck-
sache	19/24886).	Die	Bundesvereinigung	der	Deut-
schen	Arbeitgeberverbände	e.V.	(BDA)	lehnte	diesen	
Vorschlag	in	einer	schriftlichen	Stellungnahme	ab	und	
begründete	ihre	Ablehnung	damit,	dass	hierdurch	
„ein	hoher	Umstellungsaufwand	auf	die	deutsche	
Wirtschaft“	zukomme	(Bundesvereinigung	der	Deut-
schen	Arbeitgeberverbände	2021b).	Zudem	müssten	
Betriebsgröße	und	Art	der	Dienstleistung	berücksich-
tigt	werden,	da	nicht	alle	Betriebe	derartigen	Ver-
pflichtungen	gleichermaßen	nachkommen	könnten.	
Die	BDA	äußerte	darüber	hinaus	die	Befürchtung,	
dass	die	Einführung	eines	neuen	Rechtsbegriffs	für	
neue	Rechtsunsicherheit	sorgen	werde	(ebd.).

Ende	2020	brachte	die	Bundestagsfraktion	von	
Bündnis	90/Die	Grünen	einen	(abgelehnten)	Geset-
zesänderungsantrag	zur	Stärkung	der	Antidiskri-
minierungsstelle	des	Bundes	ein	(BT-Drucksache	
19/24431),	der	im	Frühjahr	2021	im	Ausschuss	für	
Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	beraten	wurde.	
Die	BDA	formulierte	auch	hierzu	eine	Stellungnahme,	
in	der	sie	hervorhob,	dass	weitere	gesetzliche	Regu-
lierungen	nicht	erforderlich	seien,	da	u.a.	durch	das	
AGG	bereits	ein	ausreichendes	Schutzniveau	bestehe:

41	 Mit	dem	Teilhabestärkungsgesetz	wurden	Änderungen	in	mehreren	Gesetzen	(u.a.	Sozialgesetzbücher,	Bundesteilhabegesetz	und	 
	 Behindertengleichstellungsgesetz)	umgesetzt,	mit	denen	die	Teilhabechancen	für	Menschen	mit	Behinderungen	verbessert	werden	sollen.		
	 Es	trat	im	Juni	2021	in	Kraft	(BGBl.	I,	1387ff.).
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„Gerade vor dem Hintergrund der gesamtge-
sellschaftlichen Bedeutung und des schon heute 
bestehenden gesetzlichen Schutzniveaus im 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
und Strafgesetzbuch bedarf es keiner weiteren 
gesetzlichen Regulierungen. Zwangsmaßnahmen 
und immer schärfere gesetzliche Kontrollmecha-
nismen helfen nicht, innere Haltungen zu verän-
dern.“ (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände 2021a) 

Neben	solchen	punktuellen	Anlässen	haben	sich	
Wirtschaftsakteure	nach	2006	kaum	öffentlich	zu	
antidiskriminierungsrechtlichen	Fragen	positioniert.	
Ein	antidiskriminierungspolitisches	Gremium,	in	dem	
sich	die	BDA	regelmäßig	einbringt,	ist	der	Beirat	der	
ADS.	Die	Diskussionen	und	Ergebnisse	der	Beirats-
sitzungen	sind	jedoch	nicht	öffentlich	und	wurden	
nicht	in	den	Datenkorpus	dieses	Forschungsprojekts	
einbezogen.

Auch	Wirtschaftsakteure	selbst	bestätigten	in	den	
qualitativen	Interviews42,	dass	sie	sich	mit	öffentli-
chen	Äußerungen	zum	Antidiskriminierungsrecht	zu-
rückhalten	und	grundsätzlich	eher	reaktiv	vorgehen.	
So haben alle interviewten Verbandsvertretenden 
beschrieben,	dass	sie	abwarten,	bis	sie	im	Rahmen	
von	Gesetzgebungsverfahren	zu	schriftlichen	oder	
mündlichen	Stellungnahmen	aufgefordert	werden.	
Ihre	Verbände	setzten	ansonsten	andere	Prioritäten,	
da	das	AGG	für	die	von	ihnen	vertretenen	Betriebe	
kein	vordergründiges	Problem	darstelle.

„Das ist kein Thema, was wir proaktiv auf der 
Agenda hätten und wo wir schon präventiv ir-
gendjemandem erzählen würden, was wir da auf 
gar keinen Fall wollen. […] Weil es einfach für uns 
nicht problematisch ist. Wir müssen echt priorisie-
ren. Wenn wir aktiv auf politische Entscheidungs-
träger zugehen, dann zu denen, wo wir für unsere 
Branche Handlungsbedarf sehen.“ (Interview 
Wirtschaft I02)

Inhaltlich	lässt	sich	als	Kernposition	der	interviewten	
Wirtschaftsverbände	zusammenfassen,	dass	sie	kei-

nen Reformbedarf beim AGG sehen und strengere 
Regelungen	klar	ablehnen.	Sie	begründen	dies	in	
erster	Linie	damit,	dass	sie	grundsätzlich	alle	Geset-
zesvorhaben	ablehnen,	die	potenziell	mehr	Regulie-
rung,	Bürokratie	und	Dokumentationsaufwand	für	
Betriebe	zur	Folge	haben	könnten.	Hierbei	sehen	sie	
antidiskriminierungsrechtliche	Vorgaben	zwar	nicht	
als	zentrale	Ursache	von	mehr	Bürokratie,	jedoch	als	
einen	zusätzlichen	Faktor,	der	zu	der	bereits	vorhan-
denen	hohen	Regelungsdichte	hinzukomme.

„Schlussendlich haben die [Betriebe] immer weni-
ger Spielraum, kriegen immer mehr Auflagen. Die 
Regelungsdichte nimmt in vielen Bereichen über-
hand. […] Das ist jetzt nicht die eine Regelung, 
vielleicht Antidiskriminierungsrecht, sondern das 
ist einfach noch was, was zu den ganzen anderen 
Themen dazukommt.“ (Interview Wirtschaft I03)

Eine*r	der	interviewten	Verbandsvertretenden	hob	
zudem	die	Notwendigkeit	von	Rechtssicherheit	für	
Betriebe	als	besonders	schützenswert	hervor.	Län-
gere	Fristen	zur	Geltendmachung	von	Ansprüchen	
nach	dem	AGG	und	die	damit	zusammenhängende	
längere	Unsicherheit,	ob	es	zu	einem	Rechtsstreit	
kommt,	erhöhten	die	Rechtsunsicherheit,	die	auch	
die	Arbeitsbeziehungen	belasten	könne.

„Fristen schaffen Rechtssicherheit. […] Der Arbeit-
nehmer braucht genug Zeit, sich mit dem Erlebten 
auseinanderzusetzen. Der Arbeitgeber braucht 
demgegenüber aus Gründen der Planungssicher-
heit ab einer gewissen Zeit die Gewissheit, dass 
keine Haftungsrisiken drohen. Die aktuelle Fris-
tenregelung im AGG berücksichtigt beide Seiten 
hinreichend und hat sich bewährt. Eine Auswei-
tung der Fristen hätte eine Belastung der Arbeits-
beziehungen zur Folge, die nicht zu rechtfertigen 
wäre.“ (Interview Wirtschaft I01)

Als	weitere	übergeordnete	Grundüberzeugung	zeigt	
sich ähnlich wie in den Stellungnahmen aus dem 
Jahr	2005,	dass	die	interviewten	Wirtschaftsakteu-
re Diskriminierung	in	den	von	ihnen	vertretenen	
Betrieben	und	Branchen	nicht	als	ein	Problem	

42	 Es	wurden	drei	qualitative	Interviews	mit	Wirtschaftsverbänden	geführt,	die	jeweils	die	Interessen	von	Arbeitgeber*innen	vertreten.	 
	 Zwei	der	Wirtschaftsverbände	sind	branchenspezifisch,	einer	ist	branchenübergreifend	auf	Bundesebene	aktiv.	
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wahrnehmen,	für	das	es	gesetzlicher	Regelungen	
bedarf.	Sie	räumen	zwar	ein,	dass	Diskriminierungs-
fälle	vorkämen,	betonen	dabei	aber,	dass	diese	die	
Ausnahme	seien.	Zudem	ließen	sich	Fälle	von	Dis-
kriminierung	besser	außergerichtlich	durch	offene	
Kommunikation	lösen.	Anstelle	von	verpflichtenden	
Maßnahmen	zum	Diskriminierungsschutz	sollte	
auf	freiwillige	und	für	den	jeweiligen	Betrieb	pass-
genaue	Maßnahmen	gesetzt	werden.	Alle	inter-
viewten	Verbandsvertretenden	bekräftigen	in	den	
Interviews	außerdem,	dass	die	Betriebe	es	sich	
aufgrund	des	Fachkräftemangels	im	Wettbewerb	
um	qualifizierte	Beschäftigte	gar	nicht	leisten	kön-
nen	zu	diskriminieren.	Hierdurch	würden	Betriebe	
Diskriminierungsschutz	bereits	aus	eigenem	Antrieb	
heraus	leben	–	ohne	dass	es	gesetzlicher	Vorgaben	
bedürfe.

„Da klebt selten einer ein Label drauf: Wir 
machen jetzt Inklusion, wir machen jetzt An-
tidiskriminierungsrecht, wir machen jetzt 
Gleichstellung. Das passiert in der Realität, das 
passiert auch vor dem Hintergrund des Fachkräf-
temangels. Das wird gemacht, aber da macht 
sich keiner Gedanken drüber, unter welchen Pa-
ragraphen man das packen könnte.“ (Interview 
Wirtschaft I02)

Darüber	hinaus	wurde	in	allen	Interviews	deutlich,	
dass	die	Wirtschaftsverbände	sich	nicht	für	eine	Ab-
senkung	des	bestehenden	Schutzniveaus	einsetzen,	

auch wenn sie ein strengeres AGG ablehnen. Ange-
sichts	der	starken	grundsätzlichen	Ablehnung	zur	 
Zeit	des	AGG-Gesetzgebungsprozesses	bis	2006	
wäre	auch	dieses	Szenario	denkbar	gewesen.

Es	zeigt	sich	also,	dass	die	Grundpositionen	von	
Wirtschaftsverbänden	seit	2006	stabil	geblieben	
sind:	Insbesondere	lehnen	sie	mehr	Bürokratie	und	
Regulierung	ab	und	fordern	Rechtssicherheit	für	Be-
triebe.	Gleichzeitig	nehmen	sie	das	AGG	inzwischen	
nicht	mehr	als	großes	Risiko	für	unternehmerische	
Freiheit	und	Rechtsordnung	wahr,	sondern	lediglich	
als	einen	zusätzlichen	Störfaktor.	Darüber	hinaus	
wurde	deutlich,	dass	es	für	die	Wirtschaftsverbände	
in	den	letzten	Jahren	keinen	Anlass	für	eine	proak-
tivere	Interessensvertretung	zum	Thema	Antidiskri-
minierungsrecht	gab.	Ein	Grund	hierfür	war	sicher	
auch,	dass	auf	Bundesebene	die	CDU/CSU	zwischen	
2005 und 2021 durchgehend mitregiert hat. Da-
durch	hatten	diejenigen,	die	ein	stärkeres	AGG	
ablehnen,	bereits	eine	starke	Interessensvertretung	
innerhalb	der	Regierung,	ohne	dass	sie	sich	hierfür	
aktiv	einbringen	mussten.

Nach	dem	Überblick	zu	den	zentralen	Positionen	und	
Konfliktlinien	in	der	Debatte	zum	AGG	stellen	wir	im	
folgenden	Abschnitt	quantifizierend	dar,	wie	zivilge-
sellschaftliche	Akteure,	staatliche	(Antidiskriminie-
rungs-)Stellen	und	Wirtschaftsakteure	den	rechtlichen	
Diskriminierungsschutz	in	Deutschland	bewerten	und	
wie	sie	einzelne	Reformvorschläge	einschätzen.
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43	 Der	Fragebogen	gliederte	sich	in	die	Abschnitte	(1)	Organisationsstruktur	und	Arbeitsschwerpunkte,	(2)	Grundüberzeugungen	zum			 	
	 rechtlichen	Diskriminierungsschutz,	(3)	Handlungsstrategien,	(4)	Netzwerkstrukturen,	(5)	Einschätzungen	zu	Reformvorschlägen,	(6)	weitere	 
	 Kontextinformationen.	Alle	Fragebögen,	die	bis	einschließlich	Handlungsstrategien	beantwortet	wurden	und	bei	denen	der	Akteurstyp			
	 zuordenbar	war,	fließen	in	die	Auswertungen	des	Forschungsprojekts	mit	ein.	

44	 Im	Einzelnen	vertreten	die	teilnehmenden	Selbstorganisationen	folgende	Gruppen:	Jeweils	elf	von	ihnen	vertreten	die	Interessen	von		
	 Gruppen,	die	von	rassistischer	Diskriminierung	bzw.	Diskriminierung	anknüpfend	an	die	ethnische	Herkunft	betroffen	sind,	von	behinderten		
	 Menschen	oder	LSBTIQ*-Personen.	Darüber	hinaus	sind	unter	den	teilnehmenden	Organisationen	Vertretende	von	fünf	Religionsgemein-	
	 schaften	(Landeskirchen,	muslimische	Organisationen),	zwei	Selbstorganisationen	mit	einem	Schwerpunkt	zu	Alter	und	eine	Organisation	zu		
		 Weltanschauung.	Über	die	im	AGG	geschützten	Diskriminierungskategorien	hinaus	sind	auch	drei	Selbstorganisationen	von	chronisch		
	 kranken	Menschen	vertreten	sowie	eine	zu	dem	Diskriminierungsgrund	Körpergewicht.	Außerdem	haben	einige	Selbstorganisationen		
	 keinen	Schwerpunkt	angegeben,	auch	arbeiten	viele	intersektional	zu	mehreren	Diskriminierungskategorien.

Aktuelle Positionen und Konfliktlinien zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz: 
Ergebnisse der Befragung im Sommer 2022

In	diesem	Abschnitt	stellen	wir	ausgewählte	Ergeb-
nisse	der	im	Sommer	2022	durchgeführten	Online-
befragung	unter	Akteuren	vor,	die	Positionen	und	
Interessen	zum	rechtlichen	Diskriminierungsschutz	
vertreten.	Es	haben	insgesamt	186	Akteure	die	On-
linebefragung	so	umfassend	ausgefüllt,	dass	ihre	
Antworten	im	Forschungsprojekt	berücksichtigt	wer-
den	können.43 Wichtig	ist,	dass	die	Teilnahme	an	der	
Befragung	freiwillig	war.	Entsprechend	zeigen	die	Er-
gebnisse	kein	vollständiges	Bild	aller	Perspektiven	auf	
das	Thema.	Nichtsdestotrotz	sind	unter	den	Teilneh-
menden	viele	der	für	das	Feld	relevanten	Akteure,	
darunter	auch	mehrere	der	auf	Bundesebene	aktiven	
Wirtschaftsverbände,	die	bereits	zum	Entwurf	für	ein	
Antidiskriminierungsgesetz	(ADG-E)	im	Jahr	2005	Stel-
lungnahmen	formuliert	hatten	(siehe	Abschnitt	2).
 
4.1 Das	Sample:	Wer	hat	an	der	Online	-
						befragung	teilgenommen?

Der	Großteil	der	186	Teilnehmenden	sind Akteure 
aus	der	Zivilgesellschaft	(93),	darunter	vor	allem	
Selbstorganisationen	(49)	und	zivilgesellschaftliche	
Antidiskriminierungsstellen	(17),	aber	auch	Wohl-
fahrtsverbände	(6)	und	weitere	zivilgesellschaftli-
che	Organisationen	(21),	die	keiner	der	genannten	
Gruppen	zuzuordnen	sind	und	in	unterschiedlicher	
Weise	Berührungen	zur	Antidiskriminierungsarbeit	
haben.	Dazu	zählen	etwa	Koordinationsstellen	von	
Antidiskriminierungsnetzwerken,	Migrationsbera-
tungsstellen,	Akteure	der	Sensibilisierungsarbeit	
oder	der	strategischen	Prozessführung.	Die	teilneh-
menden	Selbstorganisationen	vertreten	insgesamt	
fast	alle	Gruppen,	die	§1	des	Allgemeinen	Gleichbe-

handlungsgesetzes	(AGG)	explizit	vor	Diskriminierung	
schützt.	Nicht	vertreten	sind	Frauenorganisationen.44

Es	haben	sich	24	staatliche	Stellen	und	zwölf	Wirt-
schaftsakteure	an	der	Befragung	beteiligt.	Bei	den	
teilnehmenden staatlichen	Stellen handelt es sich 
überwiegend	um	staatliche	Antidiskriminierungs-
stellen	und	weitere	Stellen	auf	Bundes-,	Landes-	und	
kommunaler	Ebene,	deren	Zuständigkeitsbereich	zu-
mindest	zum	Teil	auch	Antidiskriminierung	umfasst,	
etwa	Integrationsbüros,	Behindertenbeauftragte	und	
Gleichstellungsbeauftragte.	Bei	den	teilnehmenden	
Wirtschaftsakteuren	handelt	es	sich	überwiegend	
um	Wirtschaftsverbände	auf	Bundesebene,	sowie	
um	einzelne	Vertretende	von	großen	Unternehmen,	
darunter auch einem Wohnungsunternehmen.

Außerdem	haben	fünf	Vertretende	von	Gewerk-
schaften und 13 Integrationsbeiräte teilgenommen. 
Die	Gewerkschaften	vertreten	verschiedene	Berufs-
gruppen	(Polizei,	Dienstleistung,	Bildung).	Eine	von	
ihnen	ist	auf	Bundesebene	aktiv,	die	anderen	sind	
Landesverbände.	Neben	den	genannten	Organisa-
tionsvertretenden	haben	auch	sieben	Rechtsan-
wält*innen,	21	Wissenschaftler*innen	und elf Po-
litiker*innen an der Onlinebefragung teilgenommen.

Die	Teilnehmenden	arbeiten	teilweise	bundesweit,	
landesweit,	auf	kommunaler	Ebene	und	vereinzelt	
auch auf europäischer Ebene.

Zivilgesellschaftliche	Akteure,	staatliche	(Antidis-
kriminierungs-)Stellen,	Wirtschaftsakteure	und	
Wissenschaftler*innen	sind	angemessen	im	Sample	

4.
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vertreten.	Von	Gewerkschaften	und	Politik	liegen	
nur	einzelne	Antworten	von	überwiegend	Landes-
verbänden	bzw.	-politiker*innen	vor,	so	dass	die	
Ergebnisse	kaum	auf	eine	übergeordnete	Gewerk-

schafts-	oder	Parteiposition	übertragbar	sind.	Bei	
den	Integrationsbeiräten	gibt	es	einen	regionalen	
Bias,	da	sich	primär	Beiräte	aus	einem	Bundesland	
beteiligten.45

Im Folgenden werden die Antworten von Vertre-
tenden	dreier	Gruppen	ausgewertet:	(a)	Zivilge-
sellschaft,	(b)	staatliche	(Antidiskriminierungs-)
Stellen	und	(c)	Wirtschaft.	Zu	den	Antworten	der	
Zivilgesellschaft	gehören	hierbei	die	Antworten	
von	Selbst	organisationen,	zivilgesellschaftlichen	
Antidiskriminierungsberatungsstellen,	Wohl-
fahrtsverbänden	und	„sonstiger	Zivilgesellschaft“.	
Die	Eingrenzung	auf	Zivilgesellschaft,	staatliche	
(Antidiskriminierungs-)Stellen	und	Wirtschaft	ist	

einerseits	darin	begründet,	dass	diese	Akteure	
die	Interessen	derjenigen	vertreten,	die	potenziell	
Diskriminierung	erleben	oder	die	potenziell	für	
Diskriminierung	verantwortlich	gemacht	werden.	
Darüber	hinaus	sind	die	drei	Gruppen	jeweils	ange-
messen im Sample vertreten. 

Die	Antworten	der	Wirtschaftsakteure	sind	trotz	
der	auf	den	ersten	Blick	geringen	Anzahl	(über-
wiegend	n=9	für	einzelne	Fragen)	aussagekräftig:	

Abbildung	1. In	der	Onlinebefragung	vertretene	Akteurstypen
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45	 Die	Integrationsbeiräte,	die	an	der	Befragung	teilgenommen	haben,	sind	fast	alle	aus	Bayern.	Viele	von	ihnen	waren	im	ursprünglichen		
	 Sample	nicht	vertreten	und	sind	vermutlich	aufgrund	der	Weiterleitung	der	Befragung	durch	einen	gemeinsamen	Kooperationspartner	zu		
	 der	Onlinebefragung	gelangt.	Da	die	hier	vertretenen	Integrationsbeiräte	zwar	bei	unterschiedlichen	Akteurstypen	angesiedelt	sind,	jedoch		
	 eine	spezifische	Rolle	in	der	Kommunalpolitik	einnehmen,	sind	sie	gesondert	aufgeführt	und	nicht	den	anderen	Akteurstypen	(z.B.		 	
	 Zivilgesellschaft,	staatliche	Stelle,	Politik)	zugeordnet.
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Abbildung	2. Bewertungen	zum	rechtlichen	Diskriminierungsschutz	im	Grundgesetz

Bei	ihnen	handelt	es	sich	um	wenige,	aber	dafür	
zentrale	Akteure,	die	die	Interessen	einer	großen	
Zahl	von	Betrieben	und	Fachverbände	verschiede-
ner Branchen vertreten. Entsprechend sind ihre 
Stimmen	von	Gewicht.	 
 
Um	die	geringe	Anzahl	der	teilnehmenden	Wirt-
schaftsvertretenden	transparent	zu	machen,	
werden	für	diesen	Akteurstyp	in	der	textlichen	
Ergebnisdarstellung	jeweils	die	absoluten	Zahlen	
anstelle	von	Prozentwerten	angegeben.	Da	nicht	
alle	Akteure	alle	Fragen	beantwortet	haben,	erge-
ben	sich	Variationen	in	den	Fallzahlen. 
 

4.2 Allgemeine	Bewertungen	des	rechtlichen	 
	 			Diskriminierungsschutzes

Die	Ergebnisse	der	Onlinebefragung	zeigen,	dass	
die	Organisationsvertretenden	aus	Zivilgesellschaft,	
staatlichen	Stellen	und	Wirtschaft	unterschiedliche	
Einschätzungen	dazu	haben,	ob	der	rechtliche	Dis-
kriminierungsschutz	in	Deutschland	ausreichend	
ist.	Im	Folgenden	wird	dargestellt,	inwiefern	die	drei	
Akteurstypen	das	Diskriminierungsverbot	im	Grund-
gesetz	(Art.	3	GG)	sowie	die	Möglichkeiten	zur	Rechts-
durchsetzung,	die	Rechtsfolgen	und	die	geschützten	
Diskriminierungskategorien	nach	dem	AGG,	den	soge-
nannten	Merkmalskatalog,	für	ausreichend	halten.
 

Die	Antworten	zeigen,	dass	sechs	von	neun	Wirt-
schaftsakteuren	(67%)	der	Ansicht	sind,	dass	das	
Grundgesetz	einen	ausreichenden	Schutz	vor	Diskri-
minierung	bietet	(Abbildung 2).	Die	befragten	zivilge-
sellschaftlichen	Akteure	und	staatlichen	Stellen	kom-

men	hier	zu	einer	deutlich	anderen	Einschätzung:	
100%	der	befragten	staatlichen	Stellen	und	93%	der	
zivilgesellschaftlichen	Akteure	stimmen	nicht	zu,	dass	
das	grundrechtliche	Diskriminierungsverbot	ausrei-
chend	ist	(„stimme	überhaupt	nicht	zu“	und	„stimme	

Lesebeispiel:	72%	der	befragten	zivilgesellschaftlichen	Akteure	stimmen	der	Aussage	überhaupt	nicht	zu,	dass	die	Diskriminierungsverbote
im	Grundgesetz	einen	ausreichenden	Schutz	vor	Diskriminierung	bieten,	und	22%	von	ihnen	stimmen	dieser	Aussage	eher	nicht	zu.	Dies		

		 	lässt	sich	so	interpretieren,	dass	94%	der	befragten	zivilgesellschaftlichen	Akteure	die	Diskriminierungsverbote	im	Grundgesetz	für	nicht	
  ausreichend halten.

Diskriminierungsverbote	im	Grundgesetz	bieten	einen	ausreichenden	Schutz	vor	Diskriminierung.

Zivilgesellschaft	(n=73)
 

staatliche	Stellen	(n=20)

 
Wirtschaft	(n=9)
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Die	bestehenden	Möglichkeiten	zur	Rechtsdurchsetzung	im	AGG	sind	ausreichend	geregelt.

Abbildung	3. Bewertungen	zu	den	Möglichkeiten	der	Rechtsdurchsetzung	nach	dem	AGG	

eher	nicht	zu“	zusammengefasst).	Hintergrund	dieser	
Einschätzung	ist,	dass	die	Rechtsdurchsetzung	nach	
dem	Grundgesetz	für	Einzelpersonen	(noch)	schwe-
rer	ist	als	nach	dem	AGG,	wie	folgende	Aussage	aus	
einem Interview veranschaulicht:

„Das ist ja häufig das Argument der Gegner, dass 
wir das alles nicht brauchen, da wir Landesver-
fassungen und das Grundgesetz mit Diskriminie-
rungsverboten haben. Und ja, das gilt dann auch 
für die entsprechenden Akteure auf Bundes- und 
Landesebene, aber Diskriminierung wird dort 
nicht definiert, es gibt keine Beweislasterleich-
terung, keinen klaren Rechtsanspruch und keine 

Unterstützung durch Verbände.“ (Interview  
Zivilgesellschaft I01)

Sowohl	die	befragten	zivilgesellschaftlichen	Ak-
teure	(95%)	als	auch	die	staatlichen	Stellen	(95%)	
bewerten die bestehenden Möglichkeiten	zur	
Rechtsdurchsetzung	im	AGG	ganz	überwiegend	
als	nicht	ausreichend.	Hingegen	schätzen	sieben	
von	neun	Wirtschaftsakteuren	sie	(eher)	als	aus-
reichend	ein	(Abbildung 3).	Zu	den	zentralen	Re-
gelungen	zur	Rechtsdurchsetzung	gehören	–	wie	
in	Abschnitt	3	beschrieben	–	die	Fristenregelung,	
die	Regelung	zur	Beweislast	und	die	individuelle	
Rechtsdurchsetzung.

Bezüglich	der	Rechtsfolgen	und	Sanktionen,	mit	
denen	Diskriminierung	nach	dem	AGG	geahndet	
wird,	stimmen	erneut	sieben	von	neun	Wirt-
schaftsakteuren	zu,	dass	diese	ausreichend	ge-
regelt sind. Die befragten staatlichen Stellen und 

zivilgesellschaftlichen	Akteure	schätzen	die	Rege-
lungen	hingegen	größtenteils	als	unzureichend	ein:	
Jeweils	um	die	90%	stimmen	eher	nicht	oder	über-
haupt	nicht	zu,	dass	diese	ausreichend	geregelt	
sind	(Abbildung 4). 
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Lesebeispiel:	66	%	der	befragten	zivilgesellschaftlichen	Akteure	stimmen	der	Aussage	überhaupt	nicht	zu,	dass	die	bestehenden	Möglich- 
keiten	zur	Rechtsdurchsetzung	im	AGG	ausreichend	geregelt	sind.
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Abbildung	4. Bewertungen	zu	Rechtsfolgen	und	Sanktionen	nach	dem	AGG	

Abbildung	5. Bewertungen	zu	dem	Katalog	an	verbotenen	Diskriminierungsgründen	im	AGG

Den sogenannten Merkmalskatalog	des	AGG,	d.h.	die	
in	§1	AGG	genannten	Schutzgründe,	schätzen	die	be-
fragten	zivilgesellschaftlichen	Akteure	und	staatlichen	
Stellen	ebenfalls	überwiegend	als	unzureichend	ein.	
Im	Vergleich	zur	fast	einstimmig	negativen	Bewertung	
des	grundrechtlichen	Diskriminierungsschutzes	sowie	
der	Rechtsdurchsetzung	und	Rechtsfolgen	nach	dem	

AGG	fällt	die	Ablehnung	hier	jedoch	geringer	aus:	 
81%	der	befragten	zivilgesellschaftlichen	Akteure	
und	75%	der	staatlichen	Stellen	stimmen	(eher)	nicht	
zu,	dass	der	Merkmalskatalog	ausreichend	ist.	Im	
Vergleich halten nur drei von neun befragten Wirt-
schaftsakteuren	(33%)	den	Merkmalskatalog	für	eher	
nicht	ausreichend	(Abbildung 5).
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Die	entstehenden	Rechtsfolgen	und	Sanktionen	bei	Diskriminierungsfällen	nach	dem	AGG	sind	ausreichend.
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Der	sogenannte	Merkmalskatalog	an	verbotenen	Diskriminierungsgründen	im	AGG	ist	ausreichend.

Lesebeispiel:	71	%	der	befragten	zivilgesellschaftlichen	Akteure	stimmen	der	Aussage	überhaupt	nicht	zu,	dass	die	entstehenden	 
Rechtsfolgen	und	Sanktionen	bei	Diskriminierungsfällen	nach	dem	AGG	ausreichend	sind.

Lesebeispiel:	48	%	der	befragten	zivilgesellschaftlichen	Akteure	stimmen	der	Aussage	überhaupt	nicht	zu,	dass	der	sogenannte	Merkmals-
katalog	an	verbotenen	Diskriminierungsgründen	im	AGG	ausreichend	ist.
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Insgesamt	bestätigen	die	Antworten:	Zivilgesell-
schaftliche	Akteure	sind	sich	sehr	einig	darüber,	dass	
das	Diskriminierungsverbot	im	Grundgesetz	keinen	
ausreichenden	Schutz	bietet	und	Regelungen	zur	
Rechtsdurchsetzung,	zu	Rechtsfolgen	und	Sanktionen	
und	auch	der	Katalog	der	verbotenen	Diskriminie-
rungsgründe	im	AGG	unzureichend	sind.	Die	Ant-
worten der befragten staatlichen Stellen gehen in die 
gleiche	Richtung.	Sowohl	bei	den	zivilgesellschaftli-
chen	Akteuren	als	auch	bei	den	staatlichen	Stellen	
fällt die Bewertung des Katalogs der verbotenen 
Diskriminierungsgründe	etwas	weniger	negativ	aus,	
aber mit drei Viertel der befragten staatlichen Stellen 
und	vier	Fünftel	der	befragten	zivilgesellschaftlichen	
Akteure	schätzt	immer	noch	die	große	Mehrheit	von	
ihnen diesen als nicht ausreichend ein. 

Die	befragten	Wirtschaftsakteure	hingegen	betrach-
ten	den	Diskriminierungsschutz	in	allen	genannten	
Bereichen	überwiegend	als	ausreichend.	Da	sich	die-
se	Akteursgruppe	bisher	gegen	eine	Ausweitung	von	
Antidiskriminierungsgesetzen	ausgesprochen	hat,	ist	
es	dennoch	überraschend,	dass	einzelne	Vertretende	
angeben,	die	Regelungen	als	unzureichend	wahrzu-
nehmen.	Vertiefende	Analysen	zeigen,	dass	es	sich	
hierbei	um	die	Antworten	von	großen	Unternehmen	
bzw.	von	Beschäftigen	in	Personalabteilungen	han-
delt,	die	sich	primär	als	Interessensvertretende	von	
Arbeitnehmer*innen	verstehen.	Die	Wirtschaftsver-
bände auf Bundesebene hingegen bewerten die be-
stehenden	Regelungen	einstimmig	als	ausreichend.
 
4.3 Bewertungen	des	rechtlichen	Diskriminie-
rungsschutzes	in	einzelnen	Lebensbereichen
 
Im	Folgenden	wird	dargestellt,	wie	die	befragten	
zivilgesellschaftlichen,	staatlichen	und	wirtschaft-
lichen	Akteure	den	rechtlichen	Diskriminierungs-

schutz	in	einzelnen	Lebensbereichen	bewerten,	in	
denen	Menschen	potenziell	Diskriminierung	erleben	
können.	Gefragt	wurde	hierbei	nach	den	Bereichen	
Arbeit	und	Beschäftigung,	Zugang	zu	Gütern	und	
Dienstleistungen46,	Versicherungen,	Wohnraum,	
öffentliche	Bildung,	Ämter	und	Behörden,	Justiz	und	
Polizei,	Sozialschutz	und	soziale	Sicherung47,	Gesund-
heit	und	automatisierte	Entscheidungssysteme48.

Die befragten	zivilgesellschaftlichen	Akteure	be-
werten	den	rechtlichen	Diskriminierungsschutz	in	
allen	Lebensbereichen	überwiegend	als	nicht	aus-
reichend.	So	geben	jeweils	um	die	90%	von	ihnen	
an,	dass	der	Schutz	in	den	Bereichen	Wohnraum,	
Ämter	und	Behörden,	öffentliche	Bildung,	Justiz	und	
Polizei	sowie	Gesundheit	nicht	ausreichend	ist	(Abbil-
dung 6).	Für	die	Bereiche	Arbeit	und	Beschäftigung,	
Güter	und	Dienstleistungen	sowie	Sozialschutz	und	
soziale	Sicherung	findet	das	AGG	bereits	(teilweise)	
Anwendung.	Hier	fällt	die	negative	Einschätzung	mit	
76%	für	den	Bereich	Arbeit	und	Beschäftigung,	81%	
für	Güter	und	Dienstleistungen	sowie	82%	für	den	
Bereich	Sozialschutz	und	soziale	Sicherung	etwas	ge-
ringer aus. Der Bereich Versicherungen ist ebenfalls 
vom	AGG	umfasst,	zu	ihm	gibt	es	jedoch	Ausnah-
meregelungen,	die	kritisiert	wurden.	Entsprechend	
antwortet	die	Mehrheit	der	zivilgesellschaftlichen	
Akteure,	dass	sie	den	rechtlichen	Diskriminierungs-
schutz	in	diesem	Bereich	für	(eher)	nicht	ausreichend	
hält	(76%).	Nur	ein	sehr	geringer	Anteil	von	ihnen	
bewertet	den	Schutz	für	den	Bereich	Versicherungen	
als	eher	ausreichend	(7%).	Vergleichsweise	viele	der	
zivilgesellschaftlichen	Akteure	geben	allerdings	auch	
an,	dass	sie	zum	Lebensbereich	Versicherungen	keine	
Einschätzung	treffen	können	(17%).	Eine	mögliche	
Erklärung	hierfür	ist,	dass	Diskriminierungsrisiken	
beim Abschluss von Versicherungen vor allem im 
Zusammenhang	mit	den	Diskriminierungskategorien	

46	 Der	Zugang	zu	Gütern	und	Dienstleistungen	umfasst	u.a.	den	Einzelhandel,	Hotels	und	Gaststätten,	Kontoeröffnungen,	den	öffentlichen		
	 Personennahverkehr,	Versicherungen	und	weiteren	Geschäfte	und	Dienstleistungen.	In	der	Logik	des	AGG	gehören	auch	Versicherungen		
	 und	Wohnraum	zu	Gütern	und	Dienstleistungen.	Sie	wurden	in	unserer	Befragung	jedoch	getrennt	abgefragt,	um	ein	differenzierteres	Bild		
	 zu	ermöglichen.
47 Der	Sozialschutz	und	die	soziale	Sicherung	umfassen	den	Zugang	zu	sozialen	Sicherungssystemen	und	Sozialleistungen,	d.h.	staatlichen	
	 Leistungen,	auf	die	Menschen	mit	Unterstützungsbedarf	einen	Anspruch	haben.
48 Bei	automatisierter	Datenauswertung	werden	Algorithmen	dazu	genutzt,	um	bei	einer	Vielzahl	von	Fällen	eine	(Vor-)Auswahl	zu	treffen	oder	
	 eine	Empfehlung	zu	formulieren.	Typische	Beispiele	für	derartige	(Vor-)Auswahlen,	die	mit	einem	Diskriminierungsrisiko	in	Verbindung	
	 gebracht	werden,	sind	z.B.	algorithmisch	ermittelte	Prognosen	zur	Kreditwürdigkeit	von	Personen	oder	algorithmisch	erstellte	Prognosen	
	 zur	Eignung	für	eine	ausgeschriebene	Stelle	(vgl.	Martini	2017).	Automatisierte	Datenauswertung	liegt	damit	quer	zu	den	anderen	Lebens-	
 bereichen.
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Lebensalter	und	Behinderung	bestehen	und	darüber	
hinaus	weniger	bekannt	sind.	Für	den	Bereich	der	
automatisierten	Entscheidungssysteme,	der	quer	zu	
den	anderen	Lebensbereichen	liegt	(siehe	Fußnote	
48),	geben	75%	der	zivilgesellschaftlichen	Akteure	
an,	dass	der	rechtliche	Diskriminierungsschutz	(eher)	
nicht ausreichend ist.

Aus	diesen	Antworten	lässt	sich	ableiten,	dass	aus	
Sicht	der	zivilgesellschaftlichen	Akteure	ein	beson-
ders	deutlicher	Reformbedarf	für	die	Lebensbereiche	
Wohnraum,	Ämter	und	Behörden,	öffentliche	Bildung,	
Justiz	und	Polizei	sowie	Gesundheit	besteht.	Die	kri-
tische	Bewertung	des	rechtlichen	Diskriminierungs-
schutzes	in	diesen	Lebensbereichen	ist	nicht	über-

raschend:	Sie	sind	größtenteils	öffentlich-rechtlich	
geregelt,	so	dass	das	AGG	keine	Anwendung	findet	
und	eine	Regelungslücke	über	den	grundrechtlichen	
Diskriminierungsschutz	hinaus	besteht.	Für	den	Be-
reich	Wohnen	sieht	das	AGG	außerdem	die	oben	
beschriebenen	Ausnahmeregelungen	vor.	Für	den	Be-
reich	Gesundheit	gilt	es	als	ungeklärt,	ob	medizinische	
Behandlungsverträge	vom	AGG	umfasst	sind	(Antidis-
kriminierungsstelle	des	Bundes	2021).	Darüber	hinaus	
ist	zu	berücksichtigen,	dass	die	Einschätzung,	dass	
der	rechtliche	Diskriminierungsschutz	nicht	ausreicht,	
auch	mit	der	Wahrnehmung	korrespondieren	kann,	
dass	die	Diskriminierungsrisiken	im	jeweiligen	Le-
bensbereich	besonders	hoch	sind	–	losgelöst	von	der	
Bewertung	der	rechtlichen	Möglichkeiten.

Abbildung	6. Bewertungen	zum	Diskriminierungsschutz	nach	Lebensbereichen	aus	Sicht	der	Zivilgesellschaft

 Anmerkung:	Für	die	Darstellung	haben	wir	die	Lebensbereiche	nach	Häufigkeit	der	Ablehnung	sortiert.	Die	Reihenfolge	der	Darstellung	
	entspricht	somit	nicht	der	Reihenfolge	im	Fragebogen.	Da	die	Prozentwerte	auf	ganze	Zahlen	gerundet	wurden,	ergibt	die	Summe	pro	
	Akteurstyp	vereinzelt	mehr	oder	weniger	als	100%.	Lesebeispiel:	65%	der	befragten	zivilgesellschaftlichen	Akteure	stimmen	überhaupt	nicht	
zu,	dass	der	rechtliche	Diskriminierungsschutz	für	den	Bereich	Wohnraum	ausreichend	geregelt	ist.
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Der	rechtliche	Diskriminierungsschutz	ist	für	den	Bereich	…	ausreichend	geregelt.

Auch die befragten staatlichen	Stellen	sehen in den 
meisten	Lebensbereichen	Mängel	beim	rechtlichen	
Diskriminierungsschutz.	Ihre	Bewertung	fällt	jedoch	
etwas	moderater	aus	als	die	der	zivilgesellschaftli-
chen	Akteure:	Für	den	Bereich	Arbeit	und	Beschäf-
tigung	antworten	55%	der	Befragten,	dass	sie	den	
rechtlichen	Diskriminierungsschutz	für	eher	ausrei-
chend	halten.	Immer	noch	40%	sehen	den	Schutz	im	
Bereich	Güter	und	Dienstleistungen	als	(eher)	aus-
reichend	an.	Zum	Bereich	Versicherungen	können,	
ähnlich	wie	die	zivilgesellschaftlichen	Akteure,	auch	
einige	der	befragten	staatlichen	Stellen	(16%)	keine	
Einschätzung	formulieren.	Die	Mehrheit	von	ihnen	
(68%)	bewertet	den	rechtlichen	Diskriminierungs-
schutz	jedoch	als	nicht	ausreichend.

Für	die	anderen	Lebensbereiche	schätzt	eine	deutli-
che Mehrheit der befragten staatlichen Stellen den 
rechtlichen	Diskriminierungsschutz	als	nicht	ausrei-
chend	ein:	89%	sagen	das	mit	Blick	auf	Wohnraum	
und	jeweils	84%	schätzen	den	rechtlichen	Diskrimi-

nierungsschutz	für	die	Bereiche	Justiz	und	Polizei,	öf-
fentliche	Bildung,	Sozialschutz	und	soziale	Sicherung	
und	Gesundheit	als	(eher)	nicht	ausreichend	ein.	
Zudem	schätzen	jeweils	79%	der	befragten	staatli-
chen	Stellen	den	rechtlichen	Diskriminierungsschutz	
für	die	Bereiche	Ämter	und	Behörden	und	automati-
sierte	Entscheidungssysteme	als	(eher)	nicht	ausrei-
chend	ein	(Abbildung	7).

Die	Antworten	der	staatlichen	Stellen	zeigen,	dass	
auch	sie	die	größten	Schutzlücken	in	den	öffent-
lich-rechtlichen Bereichen sowie in den Bereichen 
Wohnraum und Gesundheit sehen. Das Antwortmus-
ter	ähnelt	somit	dem	der	zivilgesellschaftlichen	Ak-
teure.	Eine	größere	Abweichung	ergibt	sich	für	den	
Bereich	Arbeit	und	Beschäftigung	und	in	geringerem	
Umfang	auch	für	den	Bereich	Güter	und	Dienstleis-
tungen.	Eine	mögliche	Erklärung	ist,	dass	diese	Berei-
che	grundsätzlich	vom	AGG	umfasst	sind	und	staatli-
che	Stellen	den	Schutz	somit	im	Vergleich	zu	anderen	
Lebensbereichen	als	besser	bewerten.

Abbildung	7. Bewertungen	zum	Diskriminierungsschutz	nach	Lebensbereichen	aus	Sicht	der	staatlichen	Stellen

 Anmerkung:	Für	die	Darstellung	haben	wir	die	Lebensbereiche	nach	Häufigkeit	der	Ablehnung	sortiert.	Die	Reihenfolge	der	Darstellung	ent-
spricht	somit	nicht	der	Reihenfolge	im	Fragebogen;	Lesebeispiel:	26%	der	befragten	staatlichen	Stellen	stimmen	überhaupt	nicht	zu,	dass	
der	rechtliche	Diskriminierungsschutz	für	den	Bereich	Wohnraum	ausreichend	geregelt	ist.
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Bei den befragten Wirtschaftsakteuren	zeigt	sich	ein	
anderes	Bild.	Die	Mehrheit	von	ihnen	schätzt	den	
rechtlichen	Diskriminierungsschutz	in	allen	Lebens-
bereichen	als	ausreichend	ein.	Konkret	sehen	jeweils	
sieben	von	neun	befragten	Wirtschaftsakteuren	den	
Schutz	in	den	Bereichen	Arbeit	und	Beschäftigung,	
Güter	und	Dienstleistungen,	sowie	automatisierte	
Entscheidungssysteme	als	(eher)	ausreichend	gere-
gelt	an.	Die	bestehenden	Regelungen	für	die	Lebens-
bereiche	öffentliche	Bildung,	Ämter	und	Behörden,	
Sozialschutz	und	soziale	Sicherung,	Justiz	und	Polizei,	
sowie	Gesundheit	bewerten	jeweils	sechs	von	neun	
befragten	Wirtschaftsakteuren	als	ausreichend,	
für	den	Bereich	Wohnraum	sind	es	noch	fünf	von	
neun	befragten	Wirtschaftsakteuren.	Zum	Bereich	
Versicherungen	geben	–	wie	auch	bei	den	zivilgesell-
schaftlichen	Akteuren	und	staatlichen	Stellen	–	wie-

der	mehrere	der	Befragten	an,	dass	sie	hierzu	keine	
Einschätzung	formulieren	können	(drei	von	neun).

Interessant	an	den	Bewertungen	der	Wirtschaftsak-
teure	ist,	dass	sie	den	rechtlichen	Diskriminierungs-
schutz	auch	für	die	Bereiche	öffentliche	Bildung,	
Ämter	und	Behörden,	Justiz	und	Polizei,	Sozialschutz	
und	soziale	Sicherung	überwiegend	für	ausreichend	
halten.	Da	die	Branchen,	die	sie	vertreten,	nicht	im	
Bereich	öffentlichen-rechtlichen	Handelns	liegen,	
wäre	auch	denkbar	gewesen,	dass	sie	hinsichtlich	
dieser	Bereiche	zu	einer	anderen	Einschätzung	ge-
langen. Insgesamt sind die Ergebnisse aber nicht 
überraschend,	da	sie	im	Einklang	mit	der	Bewertung	
der	Wirtschaftsakteure	stehen,	dass	die	Diskriminie-
rungsverbote	im	Grundgesetz	einen	ausreichenden	
Schutz	vor	Diskriminierung	bieten.

Abbildung	8. Bewertungen	zum	Diskriminierungsschutz	nach	Lebensbereichen	aus	Sicht	der	Wirtschaftsakteure

 Anmerkung:	Für	die	Darstellung	haben	wir	die	Lebensbereiche	nach	Häufigkeit	der	Zustimmung	sortiert.	Die	Reihenfolge	der	Darstellung	
entspricht	somit	nicht	der	Reihenfolge	im	Fragebogen.	Da	die	Prozentwerte	auf	ganze	Zahlen	gerundet	wurden,	ergibt	die	Summe	pro	Ak-
teurstyp	vereinzelt	mehr	als	100%;		Lesebeispiel:	22%	der	befragten	Wirtschaftsakteure	stimmen	überhaupt	nicht	zu,	dass	der	rechtliche	Dis-
kriminierungsschutz	für	den	Bereich	Arbeit	und	Beschäftigung	ausreichend	geregelt	ist.
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Der	rechtliche	Diskriminierungsschutz	ist	für	den	Bereich	…	ausreichend	geregelt.
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Welche	Positionen	vertreten	Sie	zu	folgendem	Reformvorschlag?
Verlängerung	der	Frist	zur	Geltendmachung	von	Ansprüchen	nach	dem	AGG

Insgesamt	sind	sich	die	befragten	zivilgesellschaft-
lichen	und	staatlichen	Akteure	über	die	meisten	
Lebensbereiche	hinweg	einig	darüber,	dass	der	
rechtliche	Diskriminierungsschutz	nicht	ausreichend	
geregelt	ist.	Etwas	weniger	negativ	bewerten	sie	den	
Schutz	in	den	Lebensbereichen,	die	in	den	Anwen-
dungsbereich des AGG fallen. Die befragten wirt-
schaftlichen	Akteure	hingegen	bewerten	den	rechtli-
chen	Diskriminierungsschutz	für	alle	Lebensbereiche	
mehrheitlich als ausreichend.

4.4 Haltungen	zu	einzelnen	Reformvorschlägen

In	diesem	Abschnitt	wird	dargestellt,	wie	die	befrag-
ten	zivilgesellschaftlichen,	staatlichen	und	wirtschaft-

lichen	Akteure	zu	ausgewählten	Reformvorschlägen	
stehen,	die	besonders	intensiv	diskutiert	werden.

Zur	Verbesserung	der	Rechtsdurchsetzung	nach	dem	
AGG werden insbesondere eine Verlängerung der 
Fristen	zur	Geltendmachung	von	Ansprüchen	und	
die	Einführung	eines	Verbandsklagerechts	diskutiert.	
Analog	zu	den	Einschätzungen,	ob	die	Möglichkeiten	
zur	Rechtsdurchsetzung	bereits	ausreichen,	sind	die	
Positionen	zur	Verlängerung	der	Fristen sehr ein-
deutig:	Fast	alle	der	befragten	zivilgesellschaftlichen	
Akteure	(96%)	und	staatlichen	Stellen	(95%)	stim-
men	diesem	Reformvorschlag	(eher)	zu.	Hingegen	
lehnen	sechs	von	acht	der	befragten	Wirtschaftsak-
teure	eine	Verlängerung	der	Fristen	(eher)	ab.	

Auch die Einführung	eines	Verbandsklagerechts 
befürworten	fast	alle	befragten	zivilgesellschaftlichen	
Akteure	(92%)	und	die	große	Mehrheit	der	staatli-
chen	Stellen	(85%).	Von	den	wirtschaftlichen	Akteu-
ren	lehnen	wieder	sechs	von	acht	die	Einführung	
eines	Verbandsklagerechts	ab. 

Wie	bereits	gezeigt	wurde,	betrachten	staatliche	
und	zivilgesellschaftliche	Akteure	den	rechtlichen	
Diskriminierungsschutz	insbesondere	in	den	Be-

reichen	als	nicht	ausreichend,	die	dem	staatlichen	
Handeln	zuzuordnen	sind.	Um	diese	Schutzlücken	
zu	schließen,	werden	die	Ausweitung	des	AGG	auf	
staatliche	Stellen	und	die	Einführung	von	Landes-
antidiskriminierungsgesetzen	vorgeschlagen	(siehe	
Abschnitt	3).	Die	befragten	zivilgesellschaftlichen	
Akteure,	staatlichen	Stellen	und	bemerkenswerter-
weise	auch	die	Wirtschaftsakteure	stimmen	dem	
Vorschlag zur	Ausweitung	des	AGG	auf	staatliches	
Handeln	mehrheitlich	zu.	Dafür	sprechen	sich	fast	

Abbildung	9. Haltungen	zur	Verlängerung	der	Fristen	im	AGG

 Anmerkung:	Da	die	Prozentwerte	auf	ganze	Zahlen	gerundet	wurden,	ergibt	die	Summe	pro	Akteurstyp	vereinzelt	mehr	als	100%.
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Abbildung	10. Haltungen	zur	Einführung	eines	Verbandsklagerechts	im	AGG

 Anmerkung:	Da	die	Prozentwerte	auf	ganze	Zahlen	gerundet	wurden,	ergibt	die	Summe	pro	Akteurstyp	vereinzelt	mehr	oder	weniger	
als	100%.

alle	der	befragten	zivilgesellschaftlichen	Akteure	
(93%)	und	knapp	drei	Viertel	der	staatlichen	Stellen	
(74%)	aus.	Auch	fünf	Wirtschaftsakteure	stimmen	
einer	Ausweitung	zu,	während	drei	von	ihnen	keine	
Einschätzung	zu	diesem	Reformvorschlag	abgeben.	
Eine	mögliche	Erklärung	für	diese	Antworten	ist,	
dass eine Ausweitung des AGG auf staatliches Han-
deln	sich	nicht	nachteilig	auf	Betriebe	auswirkt	und	

die	Akteure	es	darüber	hinaus	auch	als	gerechter	
empfinden,	wenn	Regeln	für	private	und	staatliche	
Akteure	gleichermaßen	gelten.	

„Wir sind schon grundsätzlich der Meinung, dass 
der Staat alle Pflichten, die er Privaten aufbürdet, 
bitte immer auch sich selbst aufbürden möge.“ 
(Interview Wirtschaft I02)
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Welche	Positionen	vertreten	Sie	zu	folgendem	Reformvorschlag?
Einführung	eines	Verbandsklagerechts	im	AGG

Abbildung	11. Haltungen	zur	Ausweitung	des	AGG-Anwendungsbereichs	auf	staatliche	Bundesstellen
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Welche	Positionen	vertreten	Sie	zu	folgendem	Reformvorschlag?
Ausweitung	des	AGG-Anwendungsbereichs	auf	staatliche	Bundesstellen

 Anmerkung:	Da	die	Prozentwerte	auf	ganze	Zahlen	gerundet	wurden,	ergibt	die	Summe	pro	Akteurstyp	vereinzelt	mehr	als	100%.
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Auch	die	Haltungen	zur	Schaffung	von	Landesan-
tidiskriminierungsgesetzen in allen Bundeslän-
dern	sind	deutlich:	Sowohl	die	befragten	zivilge-
sellschaftlichen	Akteure	als	auch	die	staatlichen	
Stellen	antworten	mehrheitlich,	dass	sie	diesem	
Vorschlag	zustimmen	(jeweils	85%),	während	ihn	
sechs	von	acht	befragten	Wirtschaftsakteuren	
(eher)	ablehnen.	Letzteres	ist	auf	den	ersten	Blick	
überraschend,	da	die	gleichen	Befragten	sich	für	
die Ausweitung des AGG auf staatliches Handeln 

ausgesprochen	haben.	Eine	mögliche	Erklärung	
ist,	dass	die	Wirtschaftsakteure	der	Schaffung	von	
neuen	Gesetzen	und	damit	verbunden	neuer	Re-
gulierung	grundsätzlich	kritisch	gegenüberstehen.	
Zudem	können	neue	Landesantidiskriminierungs-
gesetze	auch	Vorschriften	enthalten,	die	indirekt	
Auswirkungen	auf	Betriebe	haben,	beispielsweise	
indem	die	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	an	die	
Einhaltung	von	Antidiskriminierungsverpflichtun-
gen	gekoppelt	wird.49

Zur	Implementierung	eines	konsequent	horizonta-
len	Ansatzes	im	AGG,	der	allen	Diskriminierungs-
kategorien	das	gleiche	Schutzniveau	verleiht,	wird	
insbesondere die Ausweitung	des	zivilrechtlichen	
Diskriminierungsverbots	für	alle	Diskriminierungs-
kategorien	über	sogenannte	Massengeschäfte	

hinaus	gefordert	(siehe	Abschnitt	3).	Diesem	
Vorschlag	stimmen	die	Mehrheit	der	befragten	
zivilgesellschaftlichen	(78%)	und	staatlichen	
	Akteure	(68%)	zu	(Abbildung 13).	Seitens	der	Wirt-
schaftsakteure	stimmt	keiner	zu	und	sechs	lehnen	
ab	(zwei	machen	keine	Angabe).

49	 Der	(abgelehnte)	Entwurf	für	ein	Berliner	Landesantidiskriminierungsgesetz,	der	im	Jahr	2015	von	den	damaligen	Oppositionsfraktionen		
	 Bündnis	90/Die	Grünen,	Die	Linke	und	der	Piratenpartei	im	Berliner	Abgeordnetenhaus	eingebracht	wurde,	sah	solche	Vorschriften	für	die		
	 Vergabe	öffentlicher	Aufträge	noch	vor	(Abgeordnetenhaus	Berlin	Drucksache	17/2574).

Abbildung	12. Haltungen	zur	Schaffung	von	Landesantidiskriminierungsgesetzen

 Anmerkung:	Da	die	Prozentwerte	auf	ganze	Zahlen	gerundet	wurden,	ergibt	die	Summe	pro	Akteurstyp	vereinzelt	mehr	als	100%.
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Welche	Positionen	vertreten	Sie	zu	folgendem	Reformvorschlag?	 
Schaffung	von	Landesantidiskriminierungsgesetzen	auf	Ebene	der	Bundesländer
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Um	Betroffene	von	Diskriminierung	besser	zu	schüt-
zen,	ist	auch	die	Stärkung	der	Antidiskriminierungs-
stelle	des	Bundes	(ADS)	im	Gespräch,	insbesondere	
durch	mehr	Unabhängigkeit,	erhöhte	Ressourcen	
und	erweiterte	Kompetenzen,	sowie	der	Ausbau	und	
die	finanzielle	Absicherung	von	Antidiskriminierungs-
beratungsstellen	vor	Ort	(siehe	Abschnitt	3).	

Fast	alle	zivilgesellschaftlichen	Akteure	(92%)	und	
staatlichen	Stellen	(95%)	sprechen	sich	für	eine 
Stärkung	der	ADS	aus	(„stimme	eher	zu“	und	
„stimme	voll	und	ganz	zu“).	Zwei	Wirtschaftsak-
teure	unterstützen	diesen	Vorschlag	ebenfalls,	
fünf	weitere	lehnen	ihn	(eher)	ab	und	einer	macht	
	keine	Angabe.

Abbildung	13. Haltungen	zur	Ausweitung	des	zivilrechtlichen	Diskrimininierungsverbots		für	alle	AGG-Merkmale

Abbildung	14. Haltungen	zur	Stärkung	der	Antidiskriminierungsstelle	des	Bundes

 Anmerkung:	Da	die	Prozentwerte	auf	ganze	Zahlen	gerundet	wurden,	ergibt	die	Summe	pro	Akteurstyp	vereinzelt	mehr	als	100%.

 Anmerkung:	Da	die	Prozentwerte	auf	ganze	Zahlen	gerundet	wurden,	ergibt	die	Summe	pro	Akteurstyp	vereinzelt	mehr	als	100%.
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Welche	Positionen	vertreten	Sie	zu	folgendem	Reformvorschlag?	Das	zivilrechtliche	Diskriminierungsverbot	 
im	AGG	sollte	über	sogenannte	Massengeschäfte	hinaus	uneingeschränkt	für	alle	AGG-Merkmale	gelten.
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Welche	Position	vertreten	Sie	zu	folgenden	flankierenden	und	präventiven	Maßnahmen?	Stärkung	der	Antidiskriminie-
rungsstelle	des	Bundes	(mehr	Unabhängigkeit,	erhöhte	Ressourcen,	erweiterte	Kompetenzen	wie	z.B.	Klagerecht)
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Mit	Blick	auf	den	Ausbau	der	Beratungsinfrastruk-
tur zeigt	sich	auf	Seiten	der	befragten	zivilgesell-
schaftlichen	und	staatlichen	Akteure	ein	ähnlich	
klares	Bild:	Fast	alle	(96%	bzw.	95%)	stimmen	dem	
Vorschlag	(eher)	zu.	Interessanterweise	zeigen	sich	
auch	die	befragten	Wirtschaftsakteure	offen:	Vier	
von	ihnen	stimmen	dem	Ausbau	von	Antidiskrimi-
nierungsberatungsstellen	(eher)	zu,	zwei	lehnen	
ihn	ab	und	zwei	geben	keine	Einschätzung	ab.	

Eine	mögliche	Erklärung	für	dieses	uneindeutige	
Bild	ist,	dass	Antidiskriminierungsberatungsstellen	
Betroffene	zwar	unterstützen,	aber	überwiegend	
keine	rechtlichen	Schritte	einleiten	können.	Aus	
diesem	Grund	hat	ein	Ausbau	der	Beratungsstruk-
turen	–	ohne	weitere	Gesetzesreformen	–	für	die	
Akteure,	die	potenziell	für	Diskriminierung	verant-
wortlich	gemacht	werden,	vorerst	keine	rechtli-
chen	Konsequenzen.

Insgesamt	zeigt	sich	bei	den	Haltungen	zu	konkre-
ten Reformvorschlägen ein ähnliches Bild wie bei 
den allgemeinen Bewertungen des rechtlichen 
Diskriminierungsschutzes	und	bei	der	Bewertung	
des	Schutzes	in	einzelnen	Lebensbereichen:	Die	
befragten	zivilgesellschaftlichen	und	staatlichen	
Akteure	stimmen	den	Reformvorschlägen	mehr-

heitlich	zu.	Die	befragten	Wirtschaftsakteure	leh-
nen	die	konkreten	Reformvorschläge	überwiegend	
ab.	Allerdings	stehen	sie	einzelnen	Vorschlägen	
weniger	ablehnend	bis	befürwortend	gegenüber,	
darunter der Ausweitung des AGG auf staatliche 
Stellen	und	dem	Ausbau	von	Antidiskriminierungs-
beratungsstellen.

Abbildung	15. Haltungen	zum	Ausbau	von	Antidiskriminierungsberatungsstellen	vor	Ort

 Anmerkung:	Da	die	Prozentwerte	auf	ganze	Zahlen	gerundet	wurden,	ergibt	die	Summe	pro	Akteurstyp	vereinzelt	mehr	als	100%.
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Welche	Position	vertreten	Sie	zu	folgenden	flankierenden	und	präventiven	Maßnahmen?	
Ausbau	und	finanzielle	Absicherung	von	Antidiskriminierungsberatungsstellen	vor	Ort
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Diskussion und Ausblick 

Das	vorliegende	DeZIM	Working	Paper	zeigt	auf,	wie	
sich	zivilgesellschaftliche,	staatliche	und	wirtschaft-
liche	Akteure	zu	unterschiedlichen	Vorschlägen	
dazu	positionieren,	wie	das	Allgemeine	Gleichbe-
handlungsgesetz	(AGG)	weiterentwickelt	werden	
sollte.	Dadurch	werden	Konfliktlinien	zwischen	den	
Akteuren	erkennbar,	ebenso	Kontinuitäten	und	
Veränderungen	der	Positionen	im	Zeitverlauf.	Als	
Datengrundlage	dienten	eine	Dokumentenanalyse,	
qualitative	Interviews	und	eine	schriftliche	Online-
befragung.

Während	der	Genese	des	AGG,	bis	zum	Jahr	2006,	
standen	die	Haltungen	und	Interessen	von	Zivil-
gesellschaft	und	Wirtschaftsverbänden	in	einem	
starken	Spannungsverhältnis	zueinander.	Staatliche	
Antidiskriminierungsstellen	spielten	in	dieser	Phase	
keine	große	Rolle,	da	sie	überwiegend	erst	nach	
Inkrafttreten	des	AGG	gegründet	wurden.	Gemein-
sam	mit	Gewerkschaften,	einzelnen	staatlichen	Stel-
len	und	unterstützt	durch	Stimmen	aus	Rechts-	und	
Sozialwissenschaft	begrüßten	zivilgesellschaftliche	
Akteure	die	Schaffung	eines	Antidiskriminierungs-
gesetzes.	Sie	betrachteten	Diskriminierung	als	ein	
gesamtgesellschaftliches	Problem	und	stellten	
den	Schutz	von	Betroffenen	in	den	Vordergrund.	
Sie	bemängelten	jedoch,	dass	der	Gesetzentwurf	
nicht	weit	genug	gehe	und	thematisierten	mög-
liche	Schutzlücken.	Hingegen	bezweifelten	Wirt-
schaftsverbände	gemeinsam	mit	Vertretenden	der	
Anwaltschaft	und	anderen	Stimmen	aus	der	Rechts-
wissenschaft,	dass	es	überhaupt	eines	Antidiskri-
minierungsgesetzes	bedürfe.	Diskriminierung	sei	
kein	Problem,	das	gesetzlich	gelöst	werden	müsse.	
Stattdessen	stellten	sie	die	zu	schützenden	Interes-
sen	von	Betrieben	in	den	Mittelpunkt	und	betonten	
mögliche	negative	Effekte	des	Gesetzes:	Eingriffe	
in	ihre	Entscheidungsfreiheit,	mehr	Bürokratie	und	
Regulierung,	Rechtsunsicherheit,	Misstrauen	im	Be-
trieb.	Sie	forderten,	dass	das	Gesetz	nur	das	durch	
die europäischen Richtlinien vorgeschriebene Mini-
mum	umsetzen	solle	–	und	erreichten	schließlich,	
dass	der	Gesetzentwurf	an	vielen	Punkten	abge-
schwächt	wurde.	Der	inhaltliche	Dissens	zwischen	
Zivilgesellschaft	und	Wirtschaft	bezog	sich	im	Kern	
jedoch	nicht	auf	Details	in	den	Regelungen,	sondern	
auf	die	Frage,	ob	es	das	Gesetz	überhaupt	braucht.

Nach	Inkrafttreten	des	AGG	im	Jahr	2006	entwickelte	
sich	das	Feld	der	zivilgesellschaftlichen	und	staatli-
chen	Akteure,	die	zu	Antidiskriminierungsthemen	
arbeiten	und	sich	(potenziell)	für	ein	stärkeres	AGG	
aussprechen,	dynamisch	weiter.	Sie	und	insbesonde-
re	auch	die	mit	dem	AGG	geschaffene	Antidiskrimi-
nierungsstelle	des	Bundes	(ADS)	weisen	seit	über	16	
Jahren	auf	Schutzlücken	hin	und	fordern,	das	AGG	zu	
novellieren.	Rechts-	und	sozialwissenschaftliche	Stu-
dien	und	Gutachten	bekräftigen	diese	Forderungen,	
besonders	detailliert	die	AGG-Evaluation	aus	dem	
Jahr 2016.

Unsere	Dokumentenanalyse	bestätigt,	dass	zumin-
dest	bei	den	schriftlich	dokumentierten	Forderungen	
und	Empfehlungen	große	Einigkeit	besteht:	Staatliche	
und	zivilgesellschaftliche	Akteure	sehen	weitestge-
hend	die	gleichen	Schutzlücken	und	leiten	daraus	
ähnliche Reformvorschläge ab. Diese wiederum äh-
neln	vielfach	den	Punkten,	die	zivilgesellschaftliche	
Akteure	schon	zur	Entstehung	des	AGG	als	Ergän-
zungsbedarfe	formuliert	hatten,	die	damals	jedoch	
nicht	berücksichtigt	wurden.	Vor	allem	fordern	die	
Akteure,	die	Möglichkeiten	zur	Rechtsdurchsetzung	
zu	verbessern,	etwa	durch	ein	Verbandsklagerecht,	
längere	Fristen	zur	Geltendmachung	von	Ansprüchen	
und Vereinfachungen in der Beweislastregelung. Wei-
terhin	drängen	sie	darauf,	den	Anwendungsbereich	
auf	staatliches	Handeln	auszuweiten,	Ausnahmere-
gelungen	einzuschränken	und	die	ADS	zu	stärken.	
Seit	2006	neu	hinzugekommen	ist	die	Kritik	an	den	zu	
niedrigen	Sanktionen	im	Falle	von	nachgewiesener	
Diskriminierung.	Neu	sind	außerdem	die	Forderun-
gen,	weitere	flankierende	Maßnahmen	zu	ergreifen,	
etwa	die	Antidiskriminierungsberatungsinfrastruktur	
auszubauen	und	Justiz	und	Rechtsanwaltschaft	für	
Diskriminierung	zu	sensibilisieren.	Darüber	hinaus	
gibt	es	einen	Flickenteppich	an	Detailvorschlägen.	
Auch	die	Frage	danach,	wie	der	Katalog	der	geschütz-
ten	Merkmale	im	AGG	weiterentwickelt	werden	soll-
te,	wurde	und	wird	kontrovers	diskutiert.

Unsere	Dokumentenanalyse	und	Interviews	zeigen,	
dass	sich	Wirtschaftsakteure	seit	2006	weitestgehend	
mit	öffentlichen	Positionen	zum	AGG	zurückgehalten	
haben.	Bei	den	wenigen	Anlässen,	zu	denen	sie	sich	
äußerten,	lehnten	sie	die	Schaffung	neuer	sowie	die	

5.
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Ausweitung	bestehender	Antidiskriminierungsge-
setze	ab.	Ihr	Fokus	lag	kontinuierlich	darauf,	mehr	
Bürokratie	und	Regulierung	sowie	Rechtsunsicherheit	
für	Betriebe	zu	vermeiden.	Diskriminierung	schätz-
ten sie weiterhin nicht als Problem der betrieblichen 
Wirklichkeit	ein.	Somit	hat	sich	in	den	Jahren	seit	
Inkrafttreten	des	AGG	wenig	an	dem	inhaltlichen	
Grunddissens	zwischen	Zivilgesellschaft	und	Wirt-
schaftsakteuren	geändert.

Schließlich	unterstreicht	die	Auswertung	der	im	
Sommer	2022	durchgeführten	Onlinebefragung,	
dass	Zivilgesellschaft	und	staatliche	Stellen,	die	zu	
Antidiskriminierung	arbeiten,	die	Reformbedarfe	
des	AGG	nach	wie	vor	sehr	ähnlich	einschätzen,	
auch wenn die Bewertungen der befragten staatli-
chen Stellen an manchen Stellen etwas moderater 
ausfallen.	Als	besonders	unzureichend	bewerten	
die	befragten	Akteure	jeweils	die	Möglichkeiten	
zur	Rechtsdurchsetzung,	die	Rechtsfolgen	im	Fal-
le	von	nachgewiesener	Diskriminierung	und	den	
rechtlichen	Diskriminierungsschutz	für	die	Bereiche	
staatlichen	Handelns,	Wohnraum	und	Gesundheit.	
Den	rechtlichen	Diskriminierungsschutz	betrachten	
die	Akteure	auch	in	den	meisten	anderen	abgefrag-
ten	Lebensbereichen	als	unzureichend.	Der	Katalog	
der	verbotenen	Diskriminierungsgründe	in	§1	AGG	
reicht aus ihrer Sicht ebenfalls nicht aus. Entspre-
chend	stimmen	sie	den	einzelnen,	oben	genannten	
Reformvorschlägen	zum	AGG	mehrheitlich	zu.	
Umgekehrt	sind	die	befragten	wirtschaftlichen	Ak-
teure	überwiegend	der	Ansicht,	dass	der	rechtliche	
Diskriminierungsschutz	ausreichend	ist.	Auch	die	
verschiedenen	Reformvorschläge	lehnen	sie	über-
wiegend ab. Ausnahmen stellen hierbei die Aus-
weitung des AGG auf staatliches Handeln und der 
Ausbau	der	Beratungsinfrastruktur	dar,	die	unter	
den	befragten	wirtschaftlichen	Akteuren	mehr	Zu-
stimmung	finden	als	die	anderen	Reformvorschläge.

In	der	Zusammenschau	zeigen	die	Ergebnisse,	dass	
die	Positionen	von	zivilgesellschaftlichen	Akteuren	
sowie	staatlichen	Stellen,	die	zu	Antidiskriminierung	
arbeiten,	einerseits	und	Wirtschaftsakteuren	ande-
rerseits	kontinuierlich	in	einem	Dissens	zueinander	
standen	und	stehen	–	auch	wenn	dieser	seit	2006	
kaum	als	offener	Konflikt	ausgetragen	wurde.	Zivil-

gesellschaftliche	und	staatliche	Akteure	sprechen	
sich	kontinuierlich	dafür	aus,	das	AGG	zu	erweitern	
und	zu	stärken.	Auch	inhaltlich	sind	sie	sich	in	den	
zentralen	Punkten	einig.	Die	Grundposition	von	
Wirtschaftsakteuren	ist	im	Zeitverlauf	ebenfalls	
stabil geblieben: Sie betrachten den rechtlichen Dis-
kriminierungsschutz	kontinuierlich	als	ausreichend.	
Allerdings	hat	sich	ihre	Haltung	seit	2006	ein	Stück	
weit	gewandelt:	Inzwischen	nehmen	sie	das	AGG	
nicht	mehr	als	eine	große	Gefahr	für	unternehme-
rische	Freiheit	und	Rechtsordnung	wahr,	sondern	
lediglich	als	einen	zusätzlichen	Störfaktor	in	der	
bestehenden	hohen	Regelungs-	und	Bürokratiedich-
te.	Keiner	der	Akteure	fordert,	den	bestehenden	
Rechtsschutz	abzuschwächen	oder	gar	das	AGG	
abzuschaffen.

Schließlich	wurde	das	Gesetz	trotz	der	kontinuier-
lichen	und	inhaltlichen	Konstanz	von	Reformvor-
schlägen bislang nicht novelliert. Dies deutet darauf 
hin,	dass	die	Akteure	der	Antidiskriminierungsarbeit	
wenig	Gehör	auf	Bundesebene	finden.	Potenzielle	
Hindernisse	hierfür	sind	die	Fragmentierung	der	
Antidiskriminierungsarbeit,	das	bisherige	Fehlen	
einer	starken	Interessensvertretung,	das	Fehlen	von	
Ressourcen	für	eine	konzentrierte	und	nachdrück-
liche	politische	Lobbyarbeit	und	möglicherweise	
auch	ein	Fehlen	an	politischen	Zugängen	und	Wis-
sen		darüber,	an	welcher	Stelle	und	in	welcher	Form	
antidiskriminierungspolitische	Forderungen	zielfüh-
rend	eingebracht	werden	können.

Erschwerend	kommt	hinzu,	dass	auch	die	politi-
schen	Zuständigkeiten	für	Antidiskriminierungs-
politik	fragmentiert	sind:	Mit	Behindertenpolitik,	
Gleichstellungspolitik,	Migrationspolitik,	Queerpo-
litik	und	weiteren	einzelnen	Dimensionen	betraute	
Politiker*innen	und	Amtsträger*innen	verhandeln	
jeweils	einzelne	Aspekte	des	Themas.	Um	den	
Besonderheiten	von	einzelnen	Gruppen	und	Diskri-
minierungserfahrungen	gerecht	zu	werden,	ist	eine	
Spezialisierung	zwar	erforderlich,	eine	gemeinsame	
Interessenartikulation	kann	sie	jedoch	erschweren.	
Hierfür	wäre	es	erforderlich,	die	Interessen	und	For-
derungen	kontinuierlich	mit	einem	übergeordneten	
Blick	auf	Antidiskriminierung	zu	bündeln	und	koor-
diniert	sichtbar	zu	machen.



DWP #01 | 40  

50   https://www.antidiskriminierung.org/neuigkeiten-1/2023/1/25/mehr-fortschritt-wagen-heit-auch-mehr-antidiskriminierung-wagen-bnd-
nis-agg-reform-jetzt-verffentlicht-ergnzungsliste-und-stellungnahme-mit-zentralen-forderungen-fr-die-geplante-agg-reform	(zuletzt	aufgeru-
fen:	27.01.2023).	Da	der	Willensbildungsprozess	des	AGG-Reformprojekts	parallel	zur	Finalisierung	des	vorliegenden	DeZIM	Working	Papers	
lief,	sind	die	Ergebnisse	(Ergänzungsliste	und	Stellungnahme)	nicht	in	die	Dokumentenanalyse	eingeflossen.	

Ein	relevanter	Faktor	dafür,	dass	keine	Reformen	
verwirklicht	wurden,	war	auch	die	parteipolitische	
Konstellation	auf	Bundesebene.	Mit	der	CDU/CSU	
führte	von	2005	bis	2021	durchgehend	eine	Partei	
die	Bundesregierung,	die	es	(bislang)	ablehnte,	das	
AGG	über	das	europarechtlich	geforderte	Minimum	
hinaus	auszuweiten.	Hierdurch	hatten	diejenigen,	
die	ein	stärkeres	AGG	ablehnen,	kontinuierlich	eine	
starke	Vertretung	innerhalb	der	Regierung	–	ohne	
dass	sie	sich	dafür	aktiv	einbringen	mussten.	Das	
erklärt,	warum	es	auf	Seiten	der	Wirtschaftsakteure	
nur	wenige	gab,	die	sich	seit	2006	aktiv	und	öffent-
lich	gegen	antidiskriminierungsrechtliche	Reformen	
positionierten.

Seit dem Regierungswechsel Ende 2021 regiert eine 
Ampel-Koalition	aus	SPD,	Bündnis	90/Die	Grünen	
und	der	FDP,	die	sich	in	ihrem	Koalitionsvertrag	zum	
Ziel	gesetzt	hat,	das	AGG	zu	novellieren.	Dadurch	
eröffnet	sich	die	größte	Gelegenheit	für	eine	grund-
sätzliche	Gesetzesreform	seit	2006.	Die	Akteure	der	
zivilgesellschaftlichen	Antidiskriminierungsarbeit	
möchten	diese	Chance	nutzen.	Der	advd	hat	im	
letzten	Quartal	2022	einen	zivilgesellschaftlichen	
Willensbildungsprozess	koordiniert,	aus	dem	eine	
Ergänzungsliste	zum	AGG	sowie	eine	verbands-
übergreifende	Stellungnahme	von	über	100	zivilge-
sellschaftlichen	Organisationen	hervorging.	Diese	
überreichte	der	advd	der	Bundesbeauftragten	für	
Antidiskriminierung	Ende	Januar	2023.	Im	Zuge	des	
zivilgesellschaftlichen	Willensbildungsprozesses	hat	
sich	zudem	das	neue	Bündnis	„AGG	Reform-Jetzt!“	
gegründet.50 Das	Bündnis	birgt	das	Potenzial,	die	
Fragmentierung	der	zivilgesellschaftlichen	Antidis-

kriminierungsarbeit	zu	überwinden	und	gemein-
same	Forderungen	zur	Reform	des	AGG	sichtbar	 
zu	machen.

Es	ist	zu	erwarten,	dass	erneut	darum	gerungen	
werden	wird,	in	welchem	Umfang	das	AGG	novel-
liert	werden	soll.	Zum	jetzigen	Zeitpunkt	ist	noch	
offen,	wie	stark	sich	einzelne	Akteure,	die	eine	
Ausweitung	des	Gesetzes	ablehnen,	in	den	Prozess	
einbringen und inwieweit ihre Forderungen bei den 
Regierungsparteien auf fruchtbaren Boden fallen 
werden.

Dass	sich	der	Konflikt	im	Kern	nicht	auf	einzelne	Re-
gelungen	des	AGG	bezieht,	sondern	auf	die	Frage,	
ob	es	grundsätzlich	ein	(starkes)	Antidiskriminie-
rungsgesetz	braucht,	erschwert	es,	einen	Interes-
sensausgleich	herbeizuführen.	Somit	dürfte	für	den	
weiteren	Reformprozess	entscheidend	sein,	wie	sich	
die	Wirtschaftsakteure	konkret	positionieren,	wel-
che	weiteren	Akteure	sich	in	die	Debatte	einbringen	
und	wie	sie	jeweils	strategisch	vorgehen,	um	ihre	
Interessen	durchzusetzen.	Schlussendlich	geht	es	
darum,	wie	die	politischen	Entscheidungsträger*in-
nen	den	Interessenskonflikt	aushandeln	und	wessen	
Interessen	und	Positionen	sie	letztlich	im	politischen	
Willensbildungsprozess	berücksichtigen.

Ergänzend	zu	den	hier	präsentierten	Ergebnissen	
werden die vorliegenden Daten dieses Forschungs-
projekts	aus	Onlinebefragung	und	Interviews	noch	
mit	einem	Fokus	auf	Strategien	der	verschiedenen	
Akteure	und	vorzufindende	Netzwerkstrukturen	
ausgewertet.
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DeZIM-Forschungsgemeinschaft.	Es	wurde	2017	gegründet	
und	hat	seinen	Sitz	in	Berlin-Mitte.
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